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Dokumente der deutschen Bischöfe

Nr. 1. Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenak-
tion Misereor 2020

Liebe Schwestern und Brüder,

„Gib Frieden!“ – Dieser Aufruf prägt die diesjähri-
ge Fastenaktion von Misereor. In Deutschland le-
ben wir seit 75 Jahren im Frieden. Gott sei Dank! 
Doch Friede hat keinen unbegrenzten Garantiean-
spruch. Wir Menschen müssen ihn immer wieder 
erstreben, neu erringen und mit Leben füllen. Das 
gilt in Europa wie in der Welt.

Der Krieg in Syrien, der schon mehr als acht Jah-
re andauert, hat bereits 500  000 Menschen das Le-
ben gekostet. Auf der Suche nach Sicherheit und 
Zuflucht haben mehr als 5,5  Millionen Syrer ihr 
Land verlassen, weitere 6,5 Millionen sind zu Ver-
triebenen im eigenen Land geworden.

Misereor hilft in Syrien und den umliegenden 
Ländern, Not zu lindern, und leistet wichtige Beiträ-
ge, ein friedliches Miteinander in dieser Region wie-
der aufzubauen. Dafür sind Bildung, gesundheitli-
che Basisdienste und psychosoziale Begleitung 
wichtig. Viele traumatisierte Menschen müssen ihre 

Gewalterfahrungen verarbeiten, um wieder Kraft für 
die Bewältigung ihres Alltags zu schöpfen und den 
Blick in die Zukunft richten zu können. Versöh-
nungsbereitschaft und Vertrauen sollen wieder 
wachsen.

„Gib Frieden!“ Dieses Leitwort ruft uns alle zum 
Handeln auf. Wir Bischöfe bitten Sie: Tragen Sie die 
Friedensbotschaft der Fastenaktion in Ihre Gemein-
de! Unterstützen Sie die Opfer der Kriege mit Ihrem 
Gebet und die Friedensarbeit der Kirche mit einer 
großherzigen Spende.

Fulda, den 26. September 2019 

Für das Erzbistum Paderborn

L. S.

Erzbischof von Paderborn

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 
22.  März 2020, in allen Gottesdiensten (auch am 
Vorabend) verlesen werden. Die Kollekte am 5. Fas-
tensonntag, dem 29. März 2020, ist ausschließlich 
für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor bestimmt.
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Dokumente des Erzbischofs

Nr. 2. Kirchensteuerbeschluss der Erzdiözese Pa-
derborn für ihren im Lande Nordrhein-West-
falen gelegenen Teil für das Steuerjahr 2020

In dem im Lande Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil 
der Erzdiözese Paderborn werden im Steuerjahr 2020 
Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommensteuer 
(Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, veranlagte Einkommen-
steuer) in Höhe von 9 v. H. erhoben.

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalie-
rung der Lohn- und Einkommensteuer; er wird auf 7 v. H. 
der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der 
Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 der gleichlau-
tenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Bun-
desländer betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung der 
Lohn- und Einkommensteuer vom 8. August 2016 (BStBl 
2016 Teil 1 Seite 773) bzw. der Nachfolgeerlasse in der 
jeweils gültigen Fassung Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2020 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Paderborn, den 27. September 2019

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 6.01/2723.20/1/1-2019

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt für 
Steuerjahr 2020.

Düsseldorf, 13. Dezember 2019

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. W. Hof

Waltraud Hof

Nr. 3. Kirchensteuerbeschluss der Erzdiözese Pa-
derborn für ihren im Lande Hessen gelege-
nen Teil für das Steuerjahr 2020

Aufgrund der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über die Er-
hebung von Steuern durch die Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften im Lande Hessen (Kir-
chensteuergesetz) in Verbindung mit der Kirchensteuer-
ordnung für die Erzdiözese Paderborn (hessischer Teil) 
setze ich hiermit folgenden Hundertsatz der Diözesankir-
chensteuer fest:

In dem im Lande Hessen gelegenen Teil der Erzdiöze-
se Paderborn werden im Steuerjahr 2020 Kirchensteuern 
als Zuschlag zur Einkommen-, Lohn- und Kapitalertrag-
steuer in Höhe von 9 v. H. erhoben.

In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteu-
er nach §§ 37a oder 37b Einkommensteuergesetz oder 
der Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a 
Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkommensteuergesetz wird 
der Hebesatz auf 7 v.  H. der Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Pauschalierende von der 
Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 des gleichlau-
tenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bun-
desländer vom 8. August 2016 (BStBl I S. 773) Gebrauch 
macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2020 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Der Kirchensteuerbeirat für den im Lande Hessen gele-
genen Teil der Erzdiözese Paderborn hat zugestimmt.

Paderborn, den 25. Oktober 2019

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 6.01/2723.20/4/1-2019

Genehmigung

des Kirchensteuerbeschlusses der Erzdiözese Pader-
born für den im Lande Hessen gelegenen Teil für das 
Steuerjahr 2020

Nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern 
durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in 
der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Januar 2017 (GVBl. S. 12), geneh-
mige ich nachstehenden, von der Erzdiözese Paderborn 
am 25. Oktober 2019 gefassten Kirchensteuerbeschluss 
für das Steuerjahr 2020:

In dem im Lande Hessen gelegenen Teil der Erzdiöze-
se Paderborn werden im Steuerjahr 2020 Kirchensteuern 
als Zuschlag zur Einkommen-, Lohn- und Kapitalertrag-
steuer in Höhe von 9. v. H. erhoben.

In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteu-
er nach §§ 37a oder 37b Einkommensteuergesetz oder 
der Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a 
Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkommensteuergesetz wird 
der Hebesatz auf 7 v.  H. der Einkommensteuer bzw. 
Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Pauschalierende von der 
Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 des gleichlau-
tenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bun-
desländer vom 8. August 2016 (BStBl I S. 773) Gebrauch 
macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch 
über den 31. Dezember 2020 weiter erhoben, falls zu 
dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze 
nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Der Kirchensteuerbeirat für den im Lande Hessen gele-
genen Teil der Erzdiözese Paderborn hat zugestimmt.
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Wiesbaden, den 8. November 2019

Az.: Z.4-870.400.000-00166

In Vertretung:

gez. Lösel

Dr. Manuel Lösel

Nr. 4. Kirchensteuerbeschluss der Erzdiözese Pa-
derborn für ihren im Lande Niedersachsen 
gelegenen Teil für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 2 Abs. 5 der Kirchensteuerordnung für 
die Erzdiözese Paderborn im Bereich des Landes Nieder-
sachsen setze ich hiermit folgenden Steuersatz der Diö-
zesankirchensteuer fest:

1. a) Für das Haushaltsjahr 2020 wird von allen Kir-
chenangehörigen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Land Niedersachsen (Bad Pyrmont) haben, 
9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertrag-
steuer, veranlagte Einkommensteuer), höchstens 4 v. H. 
des zu versteuernden Einkommens bzw. des auf das zu 
versteuernde Einkommen umzurechnenden Arbeitsloh-
nes als Kirchensteuer erhoben. 

b) Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die Vor-
schriften des § 51 a EStG in seiner jeweiligen Fassung 
anzuwenden. Daher ist in Fällen, in denen Tatbestände 
nach § 51 a Abs. 2 und 2 a des Einkommensteuergeset-
zes zu berücksichtigen sind, das zu versteuernde Ein-
kommen maßgeblich, das sich unter Berücksichtigung 
des § 51 a Abs. 2 und 2 a des Einkommensteuergesetzes 
ergeben würde.

c) Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist bei 
Anwendung der Höchstbegrenzung auf die übrige Kir-
chensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, soweit die 
zugrunde liegenden Kapitalerträge in die Ermittlung des 
zu versteuernden Einkommens einbezogen wurden.

d) Im Falle der Pauschalierung der Lohn- und Einkom-
mensteuer beträgt die Kirchensteuer 6 v. H. der pauscha-
lierten Lohn- und Einkommensteuer.

Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit einzelner 
Arbeitnehmer zu einer kirchensteuererhebenden Körper-
schaft nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erhe-
ben. Für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchen-
steuer 9 v. H. der pauschalierten Lohn- und Einkommen-
steuer.

Im Übrigen wird auf die Regelungen der gleichlautende 
Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder betr. 
Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohn- und Einkom-
mensteuer vom 8. August 2016 hingewiesen (BStBl 2016, 
Teil 1, Seite 773).

2. Bis zur Veranlagung der Diözesankirchensteuer sind 
zu den für die Einkommensteuer-Vorauszahlung be-
stimmten Terminen (10. März, 10. Juni, 10. September, 
10. Dezember) Vorauszahlungen auf die Diözesankir-
chensteuer nach dem geltenden Kirchensteuersatz zu 
leisten.

3. Bei Steuerpflichtigen, die im niedersächsischen Teil 
der Erzdiözese Paderborn – Bad Pyrmont – ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben und deren 

Lohnsteuerberechnung von einer innerhalb des Landes 
Niedersachsen gelegenen Betriebsstätte vorgenommen 
wird, wird die Diözesankirchensteuer von den dem Abzug 
vom Arbeitslohn unterliegenden Bezügen im Lohnsteuer-
abzugsverfahren von den Arbeitgebern einbehalten. Bei 
Steuerpflichtigen, die zwar im niedersächsischen Anteil 
der Erzdiözese Paderborn – Bad Pyrmont – ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, deren Lohn-
steuerberechnung aber von einer außerhalb des Landes 
Niedersachsen gelegenen Betriebsstätte vorgenommen 
wird, wird die Diözesankirchensteuer nach dem in dem 
betreffenden Bundesland geltenden Steuersatz einbehal-
ten. Wenn dieser Satz niedriger ist und dies festgestellt 
werden kann, wird der Unterschiedsbetrag nacherhoben.

Paderborn, den 28.10.2019

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 6.01/2723.20/5/1-2019

Kirchensteuerbeschluss für die Erzdiözese Paderborn 
für den im Land Niedersachsen gelegenen Teil für das 
Jahr 2020

Im Einvernehmen mit dem Niedersächsischen Finanz-
ministerium genehmige ich den Kirchensteuerbeschluss 
für das Jahr 2020 vom 28.10.2019 gem. § 2 Abs. 9 des 
Kirchensteuerrahmengesetztes (KiStRG) i.  d.  F. vom 
10.07.1986 (Nds. GVBl. S. 281), zuletzt geändert am 
16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 465).

Von einer Veröffentlichung des Beschlusses im Nieder-
sächsischen Ministerialblatt wird gem. § 2 Abs. 10 
KiStRG abgesehen.

Az.: 36.1-54063/10

gez. Dörbaum

Nr. 5. Ergänzung der Satzung der Stiftung Erzbi-
schöfliches Priesterseminar und Collegium 
Leoninum zu Paderborn vom 2. Dezember 
2019

In § 5 Absatz 6 der zum 01. Januar 2020 in Kraft tre-
tenden Stiftungssatzung vom 02. Dezember 2019 wird 
hinter Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt:

„3Die Mitglieder des Stiftungsrates haften bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit nur für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit; § 31a BGB findet entsprechende Anwendung.“

Die Satzungsänderung tritt zeitgleich mit der bereits 
angeordneten Änderung zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Paderborn, den 19. Dezember 2019

L. S.

Erzbischof

Gz.: 1.7/2434.20/127/3-2019
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Nr. 6. Brief des Erzbischofs an alle Mitarbeitenden 
im Erzbistum Paderborn zum Auftakt für den 
Synodalen Weg der katholischen Kirche in 
Deutschland

Liebe Mitarbeitende im Haupt- und Ehrenamt im Erz-
bistum Paderborn,

liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst,
sehr geehrte Damen und Herren!

Mit dem ersten Adventssonntag 2019 ist der Auftakt 
für den Synodalen Weg der katholischen Kirche in 
Deutschland erfolgt. Ich habe in der Vorabendmesse zum 
ersten Advent in unserem Dom die Kerze des Synodalen 
Weges entzündet und gemeinsam mit den Gläubigen das 
Gebet für den Synodalen Weg gesprochen. Ich bin zuver-
sichtlich, dass dieser Weg die krisengeschüttelte Kirche 
in Deutschland und auch das Erzbistum neu weiten und 
einen kann. 

Für mich gibt es keine Alternative dazu. 
Lassen Sie uns als Kirche von Paderborn diesen Weg 

in eine neue Weite und in ein neues Miteinander gehen. 

Bis zur ersten Synodalversammlung Ende Januar in 
Frankfurt sind noch einige Wochen Zeit. Diese Zeit sollte 
aus meiner Sicht genutzt werden, um die Gläubigen in 
unserem Erzbistum auf den Synodalen Weg einzustim-
men. In diesem Anliegen schreibe ich Ihnen heute und 
bitte Sie um größtmögliche Unterstützung auf Ihre Weise 
und mit Ihren Möglichkeiten.

Alle Informationen und Begleitmaterialien zum Synoda-
len Weg finden Sie auf der entsprechenden Homepage 
www.synodalerweg.de. Dort gibt es auch nach und nach 
Möglichkeiten, zu den vier Themen des Synodalen We-
ges Meinungen zu äußern. Im Erzbistum Paderborn wird 
auf der Bistumshomepage ein eigener „Neuigkeitenbe-
reich“ die Entwicklungen des Synodalen Weges kontinu-
ierlich veranschaulichen.

Das wichtigste Anliegen, um dessen Unterstützung ich 
Sie bitte, ist das Gebet für den Synodalen Weg. Die ent-
sprechenden Gebetsbildchen erhalten Sie jetzt in der Ad-
ventszeit für Ihre Pfarreien, Einrichtungen, Gruppen und 
Gremien. 

Ich wünsche mir sehr, dass dieses Gebet zu einer in-
tensiven geistlichen Begleitung des Synodalen Weges 
durch möglichst viele Menschen im Erzbistum Paderborn 
wird. Diesen Dienst halte ich neben der kritischen und 
medialen Begleitung für unabdingbar. Bitte setzen Sie 
das Gebet vielfältig in Ihren Pastoralen Räumen und Ein-
richtungen und zu vielen Gelegenheiten ein, gerne auch 
im Rahmen der Gottesdienste, und zwar nicht nur jetzt zu 
Beginn, sondern während des gesamten auf zwei Jahre 
angesetzten Weges.

Vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2020 wird die Sy-
nodalversammlung, das Beschlussfassungsorgan des 
Synodalen Weges, erstmals tagen. Aus unserem Erzbis-

tum nehmen als stimmberechtigte Mitglieder entspre-
chend der Satzung des Synodalen Weges teil:

– die vier Bischöfe (neben mir unsere drei Weihbischö-
fe Matthias König, Hubert Berenbrinker und Dominicus 
Meier OSB) als Mitglieder der Deutschen Bischofskonfe-
renz

– Frau Nadine Mersch, Herr Jan Hilkenbach und Frau 
Michaela Labbuda als durch das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken nominierte Mitglieder

– Pfarrer Ludger Hojenski (Dortmund) als Vertreter des 
Paderborner Priesterrates

– Marie-Simone Scholz (Gütersloh) für den Bundes-
verband der Gemeindereferentinnen und Gemeinderefe-
renten

Möglicherweise werden bis Januar noch weitere Per-
sonen benannt. Die genannten Mitglieder der Synodal-
versammlung bilden keine Vertretung des Erzbistums, 
sondern sind über die verschiedenen Wege der Satzung 
nominiert worden. Explizite Vertretungen der einzelnen 
Diözesen gibt es nicht. Ich meine aber, es ist gut, wenn 
die „Paderborner“ Mitglieder der Synodalversammlung in 
guter Verbindung stehen. Mitte Januar werden wir uns in 
diesem Kreis erstmals treffen und gemeinsam auf den 
Weg einstimmen. Bitte nehmen Sie uns auch persönlich 
in Ihr Gebet auf!

Darüber hinaus sind alle Bischöfe gebeten worden, ei-
ne diözesane Ansprechperson für das Synodalbüro zu 
benennen. Diese sollen die Aktivitäten in den einzelnen 
Bistümern koordinieren. Ich habe Msgr. Dr. Michael Bre-
deck gebeten, diese Aufgabe zusätzlich zur Leitung der 
Bistumsentwicklung zu übernehmen. Er wird versuchen, 
notwendige Verzahnungen mit dem Weg zum Diözesa-
nen Forum und beim Forum am 13./14.11.2020 zu orga-
nisieren. Es ist beabsichtigt, Arbeitsstände des Synoda-
len Weges, soweit möglich, in unsere Bistumsentwick-
lung einzubringen.

Zum Schluss erneuere ich noch einmal meine Bitte an 
Sie: 

Informieren Sie sich in den kommenden zwei Jahren 
mithilfe der genannten Kanäle über den Synodalen Weg, 
nutzen Sie bestehende Veranstaltungen dazu, über den 
Synodalen Weg zu berichten und ins Gespräch zu kom-
men, und vor allem: Nehmen Sie diesen Weg als Anliegen 
mit ins Gebet. 

Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit! 

Paderborn, 3. Dezember 2019

Ihr Erzbischof

Weitere Informationen finden Sie unter www.synoda-
lerweg.de.
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Personalnachrichten

Nr. 7. Aufnahme unter die Kandidaten für den Stän-
digen Diakonat (Admissio)

Im Auftrag des Herrn Erzbischofs Hans-Josef Becker 
wurden durch Herrn Weihbischof Matthias König am 
14. Dezember 2019 in der Mutterhauskirche des Hauses 
Maria Immaculata zu Paderborn unter die Kandidaten für 
den Ständigen Diakonat aufgenommen:

Jürgen Franke St. Alexius Benhausen
Dr. Gerhard Kilz St. Julian Paderborn
Carsten Spiegel St. Laurentius Erwitte

Im Auftrag des Herrn Erzbischofs Hans-Josef Becker 
nahm Herr Bischof Domenico Sigalini, Bischof em. von 

Palestrina, am 23. November 2019 in der Kirche des Col-
legium Germanicum et Hungaricum, Rom,

Dominik Riedl

unter die Kandidaten für das Weiheamt auf (Admissio).

Im Auftrag des Herrn Erzbischofs Hans-Josef Becker 
erteilte Herr Bischof Domenico Sigalini, Bischof em. von 
Palestrina, am 24. November 2019 in der Kirche des Col-
legium Germanicum et Hungaricum, Rom,

Dominik Riedl

die Beauftragung zum Akolythat.

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 8. Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer 
sowie Schulleiterinnen und Schulleiter an ka-
tholischen Schulen in freier Trägerschaft des 
Erzbistums Paderborn – Neufassung

Inhalt: 

Erster Teil: Allgemeines 

§ 1 – Aufgabe der Dienstordnung 
§ 2 – Geltungsbereich 
§ 3 – Grundlagen 
§ 4 – Allgemeine Rechte und Pflichten 
§ 5 –  Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnerin-

nen und Partnern 

Zweiter Teil: Lehrerinnen und Lehrer 

§ 6 –  Aufgaben und Tätigkeiten der Lehrerin und des 
Lehrers 

§ 7 – Unterrichtsplanung 
§ 8 – Pädagogische Förderung 
§ 9 – Information und Beratung 
§ 10 – Weitere Aufgaben 
§ 11 – Fortbildung 
§ 12 – Unterrichtseinsatz, außerunterrichtliche Angebote 
§ 13 – Arbeitszeit, Vertretungsunterricht, Mehrarbeit 
§ 14 – Urlaub 
§ 15 – Abwesenheit 
§ 16 – Beschwerden, Eingaben, Dienstweg 
§ 17 – Teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer 
§ 18 – Klassenleitung 
§ 19 – Jahrgangsstufenleitung 

Dritter Teil: Schulleitung 

§ 20 – Allgemeine Leitungsaufgaben 
§ 21 –  Weisungsberechtigungen der Schulleiterin oder 

des Schulleiters, Verhältnis zu Mitarbeitenden 
§ 22 –  Verantwortung für die Bildungs- und Erzie-

hungsarbeit 
§ 23 – Zusammenarbeit in der Schule 
§ 24 – Schulgebäude, Einrichtungen 

§ 25 –  Verwendung und Bewirtschaftung von Haus-
haltsmitteln

§ 26 – Hausrecht 
§ 27 – Schulverwaltung, Außenvertretung 
§ 28 – Auskünfte an die Presse, Informationsfreiheit 
§ 29 –  Besichtigung und Unterrichtsbesuche durch 

Dritte 
§ 30 – Besondere Vorkommnisse 
§ 31 – Anwesenheit 
§ 32 – Beurlaubungen, Dienstbefreiungen 
§ 33 –  Vertretung der Schulleiterin oder des Schullei-

ters 

Vierter Teil: Lehrerinnen und Lehrer mit besonderen 
Funktionen – Schulpastoral

§ 34 – Allgemeines 
§ 35 – Grundschulen und Realschulen 
§ 36 – Gymnasien 
§ 37 – Berufskollegs 
§ 38 –  Der Schulseelsorger und die Schulseelsorgerin, 

die Beauftragten für die Schulpastoral, die 
Schulsozialarbeiterin und der Schulsozialarbeiter

Fünfter Teil: Inkrafttreten

Erster Teil: Allgemeines

§ 1 – Aufgabe der Dienstordnung 

(1) Diese Dienstordnung fasst die wichtigsten Aussa-
gen zusammen, die sich aus den Bestimmungen des 
kirchlichen und öffentlichen Schulrechts und des jeweils 
geltenden Dienst- und Arbeitsrechts für die Tätigkeit der 
Schulleiterin und des Schulleiters sowie der Lehrerin und 
des Lehrers ergeben, und konkretisiert Aufgaben, die im 
Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages der ka-
tholischen Ersatzschulen des Erzbistums Paderborn zu 
erfüllen sind.

(2) Diese Dienstordnung ist auch eine innerdienstliche 
Geschäftsordnung, die den Schulen praktische Hilfe ge-
ben soll, ihren katholischen Bildungs- und Erziehungs-
auftrag aufgabengerecht zu erfüllen. Sie setzt ein kollegi-
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ales und vertrauensvolles Zusammenwirken aller Beteilig-
ten voraus. Die Beteiligungsrechte der Vertretung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben hiervon unbe-
rührt.

§ 2 – Geltungsbereich 

(1) Diese Dienstordnung gilt für Schulleiterinnen und 
Schulleiter sowie für Lehrerinnen und Lehrer in einem Be-
schäftigungsverhältnis an den katholischen Ersatzschu-
len in der Trägerschaft des Erzbistums Paderborn sowie 
entsprechend in den Schulen des Stifts Werl und der Stif-
tung Schulen der Brede, soweit sich diese als Trägerin-
nen der Schulen diese Dienstordnung zu eigen gemacht 
haben. Lehrerin oder Lehrer im Sinne dieser Dienstord-
nung ist, wer an einer Schule in eigener Verantwortung 
Unterricht erteilt. 

(2) Für pädagogische, pastorale und sozialpädagogi-
sche Mitarbeitende sowie Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter gilt diese Dienstordnung entspre-
chend, soweit in besonderen Regelungen für deren Tätig-
keit nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(3) Diese Dienstordnung gilt im Rahmen der kirchlichen 
und staatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
soweit sie für die Erzbischöflichen Schulen Anwendung 
finden. Vorrangige Regelungen und spezielle Regelungen 
für besondere Sachbereiche bleiben deshalb unberührt. 

(4) Anderen katholischen Schulträgerinnen und Schul-
trägern im Erzbistum Paderborn wird diese Dienstord-
nung zur Übernahme empfohlen. 

§ 3 – Grundlagen

Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und 
Schulleiter üben ihren Dienst aus nach Maßgabe

– ihres Arbeitsvertrages und der Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsver-
hältnisse und der dazu ergangenen Ausführungsbestim-
mungen in der jeweils geltenden Fassung,

– der Canones 795-806 des Codex Iuris Canonici 
(CIC),

– der Grundordnung für die kath. Schulen in freier Trä-
gerschaft im Erzbistum Paderborn sowie der anderen 
vom Erzbistum erlassenen Ordnungen (z.  B. Kirchliches 
Schulgesetz Paderborn, Präventionsordnung, Mitarbei-
tervertretungsordnung) und Verfügungen,

– der staatlichen Vorschriften, soweit sie für geneh-
migte Ersatzschulen verbindlich sind, namentlich im Prü-
fungs- und Berechtigungswesen.

Sie orientieren sich in der Ausübung ihres Dienstes 
insbesondere am Leitbild der Katholischen Schulen in 
Trägerschaft des Erzbistums Paderborn.

§ 4 – Allgemeine Rechte und Pflichten 

(1) Für die beamtenähnlich angestellten Lehrerinnen 
und Lehrer (Planstelleninhaberinnen und Planstelleninha-
ber) ergeben sich die allgemeinen Rechte und Pflichten 
aus den für vergleichbare Beamtinnen und Beamte des 
Landes Nordrhein-Westfalen geltenden beamtenrechtli-
chen Vorschriften, die analoge Anwendung finden, und 
den schulgesetzlichen Vorschriften des Schulträgers so-
wie des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Anwendung 
der beamtenrechtlichen Bestimmungen erfolgt nur, so-
weit diese nicht auf der Eigenart des öffentlichen Diens-
tes beruhen. 

(2) Zu deren Pflichten gehört es, das Amt unparteiisch 
und gerecht zu führen und sich für die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung einzusetzen, bei politischer Be-
tätigung Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, sich 
amtsangemessen zu verhalten, Vorgesetzte zu beraten 
und zu unterstützen sowie gegebenenfalls Bedenken ge-
gen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen gel-
tend zu machen. Die beamtenähnlich angestellte Lehr-
kraft hat, auch nach Beendigung des Planstelleninhabe-
rinnenvertragsverhältnisses oder des Planstelleninhaber-
vertragsverhältinisses, über die ihr bei der Tätigkeit be-
kannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
bewahren. 

(3) Im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses ha-
ben Planstelleninhaberinnen und Planstelleninhaber ge-
genüber dem Dienstherrn Erzbistum Paderborn insbe-
sondere Anspruch auf Fürsorge und auf Schutz bei der 
Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit. 

(4) Für Lehrerinnen und Lehrer im Tarifbeschäftigten-
verhältnis gelten die allgemeinen Rechte und Pflichten 
entsprechend (§ 3 TV-L). 

(5) Für schwerbehinderte Lehrerinnen und Lehrer gel-
ten die Richtlinien zur Durchführung der Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) im öffentli-
chen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen (vgl. Berei-
nigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften BASS 21 
– 06 Nr. 1) entsprechend. 

(6) Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeitende sind 
verpflichtet, Wohnortwechsel, Adressänderungen sowie 
Veränderungen des Personen- oder Familienstandes 
dem Schulträger unverzüglich auf dem Dienstweg anzu-
zeigen. 

(7) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet und müs-
sen von der Schulleiterin oder dem Schulleiter die Mög-
lichkeit erhalten, sich über alle für sie maßgebenden 
kirchlichen und staatlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften zu informieren. Hierzu gehören insbesondere 
das Kirchliche Schulgesetz des Erzbistums Paderborn 
(KSchulG PB), die Grundordnung des kirchlichen Diens-
tes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse, die Ord-
nung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Min-
derjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachse-
nen für die Erzdiözese Paderborn (Präventionsordnung – 
PrävO), das Institutionelle Schutzkonzept für die Schulen 
in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn, die Schulen 
der Stiftung Schulen der Brede und die Schulen des Stifts 
Werl (ISK Schulen), die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nungen und die Datenschutzbestimmungen, insbesonde-
re die Regelungen des Gesetzes über den Kirchlichen 
Datenschutz des Erzbistums Paderborn (KDG ) sowie die 
hierzu ergangene Durchführungsverordnung (KDG – DV) 
und die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten in den katho-
lischen Schulen in freier Trägerschaft im Erzbistum Pa-
derborn (KDO-Schulen), sowie die Dienstanweisung zur 
Nutzung des Internets und der elektronischen Post (E-
Mail) für die Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Pa-
derborn sowie in den Schulen des St.-Ursula-Stifts Werl 
und der Stiftung Schulen der Brede (AZ: 4/A12-
10.01.2/351). 

Die Kenntnis und Einhaltung dieser maßgebenden Vor-
schriften werden vorausgesetzt und sind Dienstpflichten 
für Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeitende an den 
Schulen des Erzbistums Paderborn.
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§ 5 – Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnerin-
nen und Partnern 

(1) Lehrerinnen und Lehrer arbeiten im Rahmen der ge-
troffenen Vereinbarungen mit dem Personal der außer-
schulischen Partnerin oder des außerschulischen Part-
ners ihrer Schule zusammen. Gegebenenfalls nehmen 
Lehrerinnen und Lehrer auch an entsprechenden Fortbil-
dungsveranstaltungen teil. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer sollen sich im Rahmen der 
mit den außerschulischen Partnerinnen und Partnern ge-
troffenen Vereinbarungen an der Planung und Umset-
zung der Angebote beteiligen, soweit hierfür Lehrerinnen- 
und Lehrerstellen zur Verfügung gestellt werden. Sie kön-
nen Mitarbeitende der außerschulischen Partnerin oder 
des außerschulischen Partners je nach den schulfachli-
chen und erzieherischen Erfordernissen zur Planung des 
Unterrichts hinzuziehen. 

(3) Schulleiterinnen und Schulleitern ist es erlaubt, Ko-
operationsvereinbarungen abzuschließen soweit diese 
keine rechtlichen oder finanziellen Konsequenzen haben. 
Sollte dies der Fall sein, obliegt der Abschluss der Verein-
barung der hierzu befugten Trägervertreterin oder dem 
hierzu befugten Trägervertreter. 

Zweiter Teil: Lehrerinnen und Lehrer 

§ 6 – Aufgaben und Tätigkeiten der Lehrerin und des 
Lehrers 

(1) Es gehört zum Beruf der Lehrerin und des Lehrers, 
in eigener pädagogischer Freiheit und Verantwortung die 
Schülerinnen und Schüler zu erziehen, zu unterrichten, zu 
beraten, zu beurteilen, zu beaufsichtigen und zu betreu-
en. Dabei sind der spezifische Bildungs- und Erziehungs-
auftrag der Katholischen Schulen nach den hierzu erlas-
senen kirchlichen Vorschriften und der staatliche Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag nach der Landesverfas-
sung und den Schulgesetzen zu beachten. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer sind an Vorgaben gebun-
den, die durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
Richtlinien und Lehrpläne sowie durch Konferenzbe-
schlüsse und Anordnungen der kirchlichen wie staatli-
chen Schulaufsicht gesetzt sind. Konferenzbeschlüsse 
dürfen die Freiheit und Verantwortung der Lehrerinnen 
und Lehrer bei der Gestaltung des Unterrichts und der 
Erziehung nicht unzumutbar einschränken. 

Die Lehrerin und der Lehrer berücksichtigen angemes-
sen das Recht der Eltern, die Erziehung ihrer Kinder zu 
bestimmen. Im Sinne der Grundordnung für die kath. 
Schulen in freier Trägerschaft im Erzbistum Paderborn 
fördern sie und er die Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Schule.

(3) Schulleiterinnen und Schulleiter dürfen in die Unter-
richts- und Erziehungsarbeit der Lehrerinnen und Lehrer 
nur im Rahmen ihrer Befugnisse (§§ 20 ff.) im Einzelfall 
eingreifen. 

§ 7 – Unterrichtsplanung 

Unterricht erfordert sorgfältige Planung, Vor- und 
Nachbereitung, Transparenz und Kontinuität. Grundlagen 
für die Unterrichtsplanung sind die gültigen Richtlinien 
und Lehrpläne des Ministeriums für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, soweit diese auf die 
Katholischen Freien Schulen Anwendung finden, und 
– soweit vorhanden – die Richtlinien und Lehrpläne des 
Schulträgers sowie die schuleigenen Lehrpläne und Be-

schlüsse der Mitwirkungsorgane. Darüber hinaus sind die 
grundsätzlichen Regelungen des Kirchlichen Schulgeset-
zes für das Erzbistum Paderborn zu beachten.

Gemäß den Einzelregelungen im Kirchlichen Schulge-
setz des Erzbistums Paderborn sind Grundsätze zur 
fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit sowie zur 
Leistungsbewertung in den Fach- und Bildungsgangkon-
ferenzen, Fragen der Bildungs- und Erziehungsarbeit in 
den Klassen- bzw. Jahrgangsstufenkonferenzen zu bera-
ten und zu entscheiden.

Planung, Organisation und Koordination von Unterricht 
beachten folgende Gesichtspunkte:

– Lehrerinnen und Lehrer nehmen anhand der Lehr-
planvorgaben sowie der Erkenntnisse der Fach- und Er-
ziehungswissenschaften eine begründete Unterrichtspla-
nung vor. Sie beachten die Vorgaben und Beschlüsse der 
zuständigen schulischen Gremien.

– Sie planen und organisieren ihren Unterricht in sinn-
voll abgesteckten Zeiträumen so, dass eine zielgerichtete 
Aufeinanderfolge und Beziehungsstruktur der Inhalte ge-
währleistet sind.

– Sie koordinieren ihre Unterrichtsplanung mit der Pla-
nung für andere Fächer der betreffenden Jahrgangsstufe, 
um fachliche und überfachliche Beziehungen zwischen 
den Inhalten herzustellen.

§ 8 – Pädagogische Förderung 

(1) Lehrerinnen und Lehrer fördern die Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht umfassend und individuell und 
erziehen sie insbesondere zur Selbstständigkeit. Zu die-
ser Selbstständigkeit gehört auch, Initiativen und Anre-
gungen für Unterricht und Schulleben zu entwickeln und 
Verantwortung in den Gremien der Schule zu überneh-
men. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigen im Unter-
richt die jeweiligen Lernvoraussetzungen der Schülerin-
nen und Schüler. Sie regen leistungsstärkere Schülerin-
nen und Schüler an, ihr Lernen und Wissen zu vertiefen 
und ihre Fähigkeiten in den Dienst aller Schülerinnen und 
Schüler zu stellen; sie geben leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schülern Hilfen, Lerndefizite abzubau-
en und Wissenslücken zu schließen, und wirken auf die 
Beseitigung geschlechtsbezogener Nachteile hin.

§ 9 – Information und Beratung 

(1) Zu den pädagogischen Aufgaben der Lehrerinnen 
und Lehrer gehören auch die Information und die Bera-
tung der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern, an 
Berufskollegs auch der für die Berufserziehung Mitver-
antwortlichen. Den Schülerinnen und Schülern geben sie 
auf Wunsch in einem persönlichen Gespräch Auskunft 
über ihren Leistungsstand. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer sollen neben den internen 
Beratungsmöglichkeiten auch mit externen Stellen wie 
Jugendämtern, Beratungsstellen (beispielsweise dem 
schulpsychologischen Dienst), insbesondere der Schul-
beratung und der Berufsberatung, zusammenarbeiten, an 
Berufskollegs auch mit der Ausbildungsberatung der zu-
ständigen Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz. Dabei 
sind die Einrichtungen in katholischer Trägerschaft be-
sonders zu berücksichtigen. 

(3) Lehrerinnen, Lehrer und Eltern arbeiten zur Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler eng zusammen. An 
einem Sprechtag je Schulhalbjahr, bei Bedarf an beson-
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ders zu vereinbarenden Terminen und ggf. in Sprech-
stunden stehen die Lehrerinnen und Lehrer den Eltern 
und den für die Berufserziehung Mitverantwortlichen für 
Rücksprachen und Beratung zur Verfügung. 

(4) Sind an einer Schule Beratungslehrerinnen oder Be-
ratungslehrer eingesetzt, so ergänzen und intensivieren 
sie die Beratungstätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer 
(vgl. Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschrif-
ten BASS 12 – 21 Nr. 4). 

(5) Entsprechendes gilt für Beratungstätigkeiten in den 
Bereichen Schulseelsorge, Schulsozialarbeit, Prävention 
von sexuellem Missbrauch, Schullaufbahnplanung und 
Studien- und Berufswahlorientierung.

§ 10 – Weitere Aufgaben 

(1) Zu den Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer gehö-
ren auch die üblichen mit Unterricht und Erziehung zu-
sammenhängenden Arbeiten. Sie überwachen z. B. die 
Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Unterricht, 
beaufsichtigen und korrigieren deren Arbeiten, achten auf 
die Erledigung der Hausaufgaben, erteilen Noten, fertigen 
Zeugnisse aus und führen Unterrichtsnachweise in Klas-
senbüchern bzw. Kursheften. Sie wirken mit bei der Vor-
bereitung und Durchführung von schulischen Prüfungen, 
Konferenzen und Schulveranstaltungen außerhalb des 
Unterrichts (z. B. außerunterrichtlicher Schulsport, Schul-
wanderungen, Schulfahrten, Schulfeste). 

(2) Lehrerinnen und Lehrer beaufsichtigen Schülerin-
nen und Schüler im Rahmen der Aufsichtspflicht der 
Schule (§ 13 KSchG PB). Sie tragen Sorge, dass die 
Schuleinrichtungen pfleglich behandelt werden. Näheres 
regeln Hausordnung und Aufsichtspläne.

(3) Zu den Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer ge-
hört es auch, Verwaltungs-, Organisations- und Vertre-
tungsaufgaben zu übernehmen sowie an der Vorberei-
tung des neuen Schuljahres mitzuwirken.

(4) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, Praktikan-
tinnen und Praktikanten zu betreuen und Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärter in den Fächern aus-
zubilden, in denen sie die Lehrbefähigung besitzen.

 (5) Mit Blick auf das besondere Profil der Katholischen 
Freien Schulen sind die Lehrerinnen und Lehrer verpflich-
tet, das religiöse Leben der Schule aktiv mitzugestalten 
und die schulpastorale Konzeption umzusetzen; dazu ge-
hören i. d. R. z.  B. die Begleitung und Mitgestaltung von 
Wallfahrten, Besinnungstagen, Schulgottesdiensten so-
wie die Pflege und Praxis des Schulgebets. 

(6) Die Lehrerinnen und Lehrer stimmen sich in der pä-
dagogischen Arbeit miteinander ab und arbeiten zusam-
men. Sie wirken an der Qualitätsentwicklung und -siche-
rung schulischer Arbeit sowie an der Gestaltung des 
Schullebens mit. 

 (7) Bestehen Anhaltspunkte für 

– eine Vernachlässigung durch Eltern, 

– eine Misshandlung oder 

– einen sexuellen Missbrauch einer Schülerin oder ei-
nes Schülers innerhalb oder außerhalb der Schule durch 
Eltern oder Dritte bzw. Personal außerschulischer Partne-
rinnen oder Partner der Schule, 

ist die Schulleitung umgehend auf dem Dienstweg zu 
informieren. Diese setzt sich umgehend mit dem Schul-
träger in Verbindung. Die Schule entscheidet in enger Ab-

stimmung mit dem Schulträger unverzüglich über die Ein-
beziehung des Jugendamtes, der Polizei oder anderer 
Stellen. 

(8) Bestehen Anhaltspunkte für ein grenzverletzendes 
Fehlverhalten oder eine Misshandlung, die nicht sexual-
bezogen sind, gegenüber einer Schülerin oder einem 
Schüler innerhalb oder außerhalb der Schule durch Leh-
rerinnen, Lehrer oder Mitarbeitende des Schulträgers so-
wie Personen, die als Praktikantinnen oder Praktikanten 
beim Schulträger oder ehrenamtlich im Auftrag des 
Schulträgers tätig werden, ist Absatz 7 entsprechend an-
zuwenden. 

(9) Im Falle von Hinweisen auf strafbare sexualbezoge-
ne Handlungen, sonstige sexuelle Übergriffe und Grenz-
verletzungen an Schülerinnen und Schülern durch Lehre-
rinnen und Lehrer oder Mitarbeitende des Schulträgers 
sowie Personen, die als Praktikantinnen oder Praktikan-
ten beim Schulträger oder ehrenamtlich im Auftrag des 
Schulträgers tätig werden, gelten die Leitlinien für den 
Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und 
erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker, Ordens-
angehörige und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz (Kirchliches 
Amtsblatt für die Erzdiözese Paderborn 2013, Stück 11, 
Nr.151., S. 156ff.), und es sind die speziellen Dienstan-
weisungen des Schulträgers hierfür zu beachten, die auf-
grund und zur Umsetzung der Leitlinien der Deutsche Bi-
schofskonferenz für den Umgang mit sexuellem Miss-
brauch an Minderjährigen erlassen worden sind.

§ 11 – Fortbildung 

(1) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich zur 
Erhaltung und weiteren Entwicklung ihrer Kenntnisse und 
Fähigkeiten selbst fortzubilden und an schulinternen und 
schulexternen dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen 
auch in der unterrichtsfreien Zeit teilzunehmen. Dabei 
sind das Schulprogramm und damit auch die katholische 
Eigenprägung der Schule zu berücksichtigen. 

(2) Der Schulleiter oder die Schulleiterin wirkt auf die 
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer hin und entschei-
det im Rahmen des Fortbildungskonzeptes der Schule 
sowie der von der Konferenz der Lehrerinnen und Lehrer 
beschlossenen Grundsätze über Angelegenheiten der 
Fortbildung. Dazu gehört auch die Auswahl von Teilneh-
menden an Fortbildungsveranstaltungen. Sofern schwer-
behinderte Lehrerinnen und Lehrer von der Auswahlent-
scheidung betroffen sind, ist die Schwerbehindertenver-
tretung zu beteiligen (§ 95 Absatz 2 SGB IX). 

(3) Der Schulleiter oder die Schulleiterin trägt dafür 
Sorge, dass neben der schulfachlichen und pädagogi-
schen Weiterbildung Fragen des katholischen Bildungs- 
und Erziehungsauftrages Berücksichtigung finden. Kirch-
liche Dokumente zu Bildung und Erziehung und zu ethi-
schen Fragen werden mit einbezogen. Neue Mitarbeiten-
de werden entsprechend ihren Aufgaben systematisch 
mit der katholischen Prägung der Schule vertraut ge-
macht, z. B. durch Information, Beratung, Einbezug in 
bestehende Arbeitsstrukturen. Die Teilnahme an außer-
schulischen religiösen Fortbildungen bzw. Angeboten 
wird gefördert. Die Wahrnehmung der trägerseits vorge-
sehenen Fortbildung zur Vertiefung der persönlichen 
Glaubenspraxis ist verpflichtend.

(4) Die Genehmigung von Fortbildung während der Un-
terrichtszeit setzt in der Regel voraus, dass eine Vertre-
tung gesichert ist oder der Unterricht vorgezogen oder 
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nachgeholt oder Unterrichtsausfall auf andere Weise ver-
mieden wird. 

(5) Schulen können zwei Unterrichtstage pro Schuljahr 
zur schulinternen Fortbildung für das gesamte Kollegium 
(Pädagogischer Tag) verwenden. Diese Tage sind thema-
tisch-inhaltlich in enger Abstimmung und im Einverneh-
men mit der zuständigen kirchlichen Schulaufsicht zu ge-
stalten. Die Fortbildungstage sind frühzeitig festzulegen 
und bekanntzugeben. Für die Schülerinnen und Schüler 
ist der Pädagogische Tag ein Studientag, an dem von der 
Schule gestellte und vorbereitete Aufgaben bearbeitet 
werden. Bei Schülerinnen und Schülern in einem Ausbil-
dungsverhältnis sind die Ausbildungsbetriebe frühzeitig 
über den Pädagogischen Tag zu informieren. Sofern kei-
ne anderslautenden Absprachen mit den Praktikums- 
und Ausbildungsbetrieben getroffen werden, nehmen die 
Schülerinnen und Schüler an diesem Tag an der betriebli-
chen Ausbildung teil. 

§ 12 – Unterrichtseinsatz, außerunterrichtliche Angebo-
te 

(1) Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der Regel in 
den Fächern, für die sie die Lehrbefähigung erworben ha-
ben, sowie in außerunterrichtlichen Angeboten, soweit für 
diese im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung oder über 
Fördererlasse vom Land zusätzliche Stellenanteile für 
Lehrerinnen und Lehrer bereitgestellt werden und der 
Schulträger hinsichtlich der betroffenen Schule davon 
Gebrauch macht oder diese Mittel selbst zur Verfügung 
stellt. Über Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und 
die Aufstellung von Stunden-, Aufsichts- und Vertre-
tungsplänen entscheidet die Konferenz der Lehrerinnen 
und Lehrer. Einsatzwünsche von Lehrerinnen und Leh-
rern sowie behinderungs- und krankheitsbedingte Erfor-
dernisse sollen im Rahmen der Möglichkeiten der Unter-
richtsorganisation angemessen berücksichtigt werden. 
Ein Anspruch auf Unterricht zu bestimmten Zeiten, in be-
stimmten Klassen und in bestimmten Fächern oder auf 
die Leitung einer bestimmten Klasse besteht nicht. 

(2) Wenn es zur Vermeidung von Unterrichtsausfall 
oder aus pädagogischen Gründen geboten ist und die 
entsprechenden fachlichen Voraussetzungen vorliegen, 
sind Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet, Unterricht auch 
in Fächern zu erteilen, für die sie im Rahmen ihrer Ausbil-
dung keine Lehrbefähigung besitzen. Sie sind vor einem 
fachfremden Einsatz von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter zu hören. Eine Verpflichtung zur fachfremden 
Erteilung von Religionsunterricht besteht nicht. 

(3) Lehrerinnen und Lehrer im Primarbereich erteilen in 
der Regel nach dem Prinzip der Klassenlehrerin oder des 
Klassenlehrers den Unterricht in mehreren Fächern.

(4) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, auf Anord-
nung der Schulleiterin oder des Schulleiters auch Vertre-
tungsunterricht zu erteilen. Der Vertretungsunterricht ori-
entiert sich am Vertretungskonzept der Schule. In diesem 
Rahmen sind sie zu einer angemessenen fachlichen Vor-
bereitung und Durchführung dieses Unterrichts verpflich-
tet. Die zu Vertretenden haben in vorhersehbaren Fällen 
sicherzustellen, dass die für den ordnungsgemäßen Ver-
tretungsunterricht erforderlichen Unterlagen und Informa-
tionen zur Verfügung stehen (z. B. bereits behandelte Un-
terrichtsgegenstände, geplanter weiterer Verlauf des Un-
terrichts, geplante Klassenarbeiten und Klausuren). Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter können im 
Rahmen der jeweiligen Ordnung des Vorbereitungsdiens-
tes und der Staatsprüfung (OVP) und unter besonderer 

Beachtung der Erfordernisse der Ausbildung zu Vertre-
tungsunterricht herangezogen werden. 

(5) Auf Anordnung des Schulträgers können Lehrerin-
nen und Lehrer nach Maßgabe des Arbeitsvertrages ver-
pflichtet werden, Unterricht an anderen Schulen des 
Schulträgers zu erteilen. Dies kann insbesondere in der 
Form von Versetzungen, Abordnungen und Teil-Abord-
nungen erfolgen.

§ 13 – Arbeitszeit, Vertretungsunterricht, Mehrarbeit 

(1) Für Lehrerinnen und Lehrer gilt grundsätzlich die 
wöchentliche Arbeitszeit des öffentlichen Dienstes. Sie 
erteilen die gesetzlich festgelegte und im Einzelnen be-
stimmte Anzahl der wöchentlichen Pflichtstunden (Ver-
ordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz 
NRW; Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschrif-
ten – BASS 11 – 11 Nr. 1).

(2) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer 
Lehrerin und eines Lehrers kann aus schulorganisatori-
schen Gründen, insbesondere zum Ausgleich einer nicht 
gleichmäßigen Unterrichtserteilung, für bis zu 6 Monate 
um bis zu sechs Stunden über- oder unterschritten wer-
den. Eine Überschreitung um mehr als zwei Stunden soll 
in der Regel nicht ohne Zustimmung der betroffenen 
Lehrkraft erfolgen, wenn sie über zwei Wochen hinaus 
andauert. Die zusätzlich oder weniger erteilten Unter-
richtsstunden sind innerhalb des laufenden Schuljahres 
auszugleichen, ausnahmsweise im folgenden Schuljahr. 

(3) Lehrerinnen und Lehrer können während der allge-
meinen Unterrichtszeit der Schule (die Zeit, in der die 
ganz überwiegende Zahl der Schülerinnen und Schüler 
unterrichtet werden), soweit sie nicht selbst im Unterricht 
eingesetzt sind, durch die Schulleiterin oder den Schullei-
ter bei Bedarf im Rahmen des Zumutbaren mit anderen 
schulischen Aufgaben betraut werden. Sie können im 
Einzelfall zur Anwesenheit in der Schule verpflichtet wer-
den, wenn Aufgaben in der Schule, insbesondere kurz-
fristig wahrzunehmender Vertretungsunterricht, dies er-
fordern. 

(4) Wenn der stundenplanmäßige Unterricht wegen 
Abwesenheit der zu Unterrichtenden nicht erteilt werden 
kann (z. B. Abgangsklassen, Schulfahrten, Exkursionen, 
Berufspraktika) oder durch Abschlussprüfungen (z.  B. 
Abiturprüfung) vorzeitig endet, sollen die nicht erteilten 
Unterrichtsstunden insbesondere für Vertretungszwecke 
verwendet werden. Besondere dienstliche Belastungen 
sind im Einzelfall zu berücksichtigen. 

(5) Wenn zwingende dienstliche Verhältnisse (z.  B. 
Fachlehrerinnen- und Fachlehrermangel) es erfordern, 
können Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet werden, über 
ihre Pflichtstunden hinaus Unterricht als Mehrarbeit zu 
erteilen. Dabei sind die allgemeinen Regelungen über die 
Mehrarbeit (vgl. Bereinigte Amtliche Sammlung der 
Schulvorschriften BASS 21 – 22 Nr. 21) und die von der 
Konferenz der Lehrerinnen und Lehrer aufgestellten 
Grundsätze zu beachten. Besondere dienstliche Belas-
tungen und persönliche Verhältnisse der Betroffenen sol-
len berücksichtigt werden. Eine regelmäßige Mehrarbeit 
wird durch die Hauptabteilung Schule und Erziehung an-
geordnet. Schwerbehinderte Lehrerinnen und Lehrer 
werden auf ihr Verlangen gemäß § 207 SGB IX von Mehr-
arbeit freigestellt.

(6) Für Lehrerinnen und Lehrer, deren wöchentliche 
Pflichtstundenzahl im Zusammenhang mit der Wahrneh-
mung einer anderen dienstlichen Tätigkeit außerhalb der 
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Schule oder im Zusammenhang mit der Wahrnehmung 
eines Ehrenamtes reduziert ist, gelten die in § 17 Absät-
ze 1 und 2 genannten Grundsätze entsprechend. Unbe-
rücksichtigt bleiben dabei Ermäßigungen und Anrech-
nungen nach § 2 Absätze 2, 3 und 5 sowie § 5 der VO zu 
§ 93 Absatz 2 SchulG (BASS 11 – 11 Nr. 1).

(7) Der Leitungstätigkeit der Schulleiterin oder des 
Schulleiters wird ein hoher Stellenwert beigemessen; die 
entsprechende Leitungszeit soll gerade diese Tätigkeit 
zeitlich ermöglichen. Deshalb darf der Unterrichtseinsatz 
der Schulleiterin oder des Schulleiters einschließlich der 
Vertretungsbedarfe die individuelle wöchentliche Pflicht-
stundenzahl (vertraglicher Beschäftigungsumfang abzüg-
lich der Leitungszeit) grundsätzlich nicht überschreiten; 
Ausnahmen in besonders begründeten Fällen sind mit 
vorheriger Zustimmung der zuständigen Vertreterin oder 
des zuständigen Vertreters des Schulträgers zulässig. 
Unabhängig hiervon sind einzelne Vertretungseinsätze in 
einem nicht vergütungsrelevanten Umfang auch ohne 
Zustimmung der zuständigen Vertreterin oder des zu-
ständigen Vertreters des Schulträgers statthaft. Diese 
Grundsätze gelten entsprechend auch für ständige Ver-
treterinnen und ständige Vertreter. Die Berechnung der 
Leitungszeit erfolgt nach § 5 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW (Bereinigte Amtli-
che Sammlung der Schulvorschriften – BASS 11 – 11 – 
Nr. 1). 

§ 14 – Urlaub 

(1) Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen den ihnen nach 
der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW und des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
zustehenden Urlaub in den Ferien. 

(2) Ferienzeiten, die über den Urlaubsanspruch hinaus-
gehen, dienen der Fort- und Weiterbildung, der Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts sowie der Wahrnehmung 
anderer dienstlicher Verpflichtungen, z.  B. der organisa-
torischen Vorbereitung des neuen Schuljahres. In den 
letzten fünf Werktagen – ohne Samstag – der Ferien vor 
Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres müssen sich 
die Lehrerinnen und Lehrer zur Dienstleistung für schuli-
sche Aufgaben bereithalten, soweit dies für die organisa-
torische Vorbereitung des neuen Schuljahres erforderlich 
ist und vorher, spätestens in der letzten Schulwoche des 
laufenden Schuljahres, angekündigt wurde. Die Pflicht 
zur frühzeitigen Ankündigung gilt auch für die Vorberei-
tung und Abnahme von Nachprüfungen und für schulin-
terne Fortbildungen.

(3) Die Erteilung von Sonderurlaub richtet sich nach 
den allgemeinen Vorschriften der Freistellungs- und Ur-
laubsverordnung NRW und des TV-L (vgl. auch § 31). 

§ 15 – Abwesenheit 

(1) Wer gehindert ist, seinen Dienstpflichten nachzu-
kommen, hat die Schulleiterin oder den Schulleiter unver-
züglich unter Angabe des Grundes – i. d. R. telefonisch – 
zu benachrichtigen. 

(2) Wird der Dienst wegen Krankheit von Planstellenin-
haberinnen oder Planstelleninhabern länger als drei Ar-
beitstage, von Tarifbeschäftigten länger als drei Kalen-
dertage versäumt, so ist eine ärztliche Bescheinigung 
vorzulegen, aus der die voraussichtliche Dauer der Er-
krankung ersichtlich ist. 

(3) Schulleiterinnen und Schulleiter leiten ärztliche Be-
scheinigungen über eine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich 

an den Schulträger weiter. Des Weiteren reicht die Schul-
leiterin oder der Schulleiter beim Schulträger zur Umset-
zung von „Prävention und Betriebliches Eingliederungs-
management“ (BEM, vgl. § 84 Absatz 2 SGB IX) jeweils 
zum Monatsende eine Auflistung der Kurzzeiterkrankun-
gen ein, für die keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(AU) eingereicht wurde. 

(4) Wenn bei einer Erkrankung absehbar ist, dass sie 
vermutlich länger als 6 Wochen andauern wird, ist zur 
Klärung des Vertretungsbedarfs die Vertreterin des 
Schulträgers oder der Vertreter des Schulträgers durch 
die Schulleitung umgehend zu verständigen. 

§ 16 – Beschwerden, Eingaben, Dienstweg 

(1) Aufgrund ihrer persönlichen Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit dienstlicher Handlungen haben Lehrerin-
nen und Lehrer das Recht und die Pflicht, Bedenken ge-
gen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen ge-
genüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter geltend zu 
machen. Wer Bedenken gegen den Beschluss eines 
schulischen Mitwirkungsgremiums hat, z. B. wegen Ver-
stoßes gegen gesetzliche Bestimmungen oder Anord-
nungen des Schulträgers oder der Schulaufsichtsbehör-
den, informiert unverzüglich die Schulleitern oder den 
Schulleiter. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht, sich mit 
Eingaben an den Schulträger zu wenden. Dabei ist der 
Dienstweg über die Schulleiterin oder den Schulleiter ein-
zuhalten. Bei Eingaben von Schulleiterinnen und Schullei-
tern oder bei von diesen unterzeichneten Eingaben an 
das Ministerium für Schule und Weiterbildung oder an die 
Bezirksregierung geht der Dienstweg über den Schulträ-
ger. 

(3) Beschwerden über Vorgesetzte können unmittelbar 
an den Schulträger gerichtet werden. 

(4) In Fällen des Verdachtes eines sexuellen Miss-
brauchs von Mitarbeitenden des Erzbistums an einer 
Schülerin oder einem Schüler kann vom Dienstweg abge-
wichen werden. Insbesondere ist jederzeit die Meldung 
eines solchen Verdachtsfalles an die vom Erzbistum be-
stellten Missbrauchsbeauftragten möglich.

§ 17 – Teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer 

(1) Der Umfang der Dienstpflichten der teilzeitbeschäf-
tigten Lehrerinnen und Lehrer (Unterrichtsverpflichtung 
und außerunterrichtliche Aufgaben) soll der reduzierten 
Pflichtstundenzahl entsprechen. 

(2) Die dienstliche Verpflichtung teilzeitbeschäftigter 
Lehrerinnen und Lehrer erstreckt sich auf die Klassenlei-
tung und in der Regel auch auf die Teilnahme an Konfe-
renzen und Prüfungen. Sonstige dienstliche Aufgaben 
(z.  B. Vertretungen, Aufsichtführung, Sprechstunden, 
Sprechtage) sollen proportional zur Arbeitszeitermäßi-
gung wahrgenommen werden. Bei Schulwanderungen 
und Schulfahrten bezieht sich die Reduzierung in der Re-
gel auf die Anzahl der Veranstaltungen. 

(3) Bei der Stundenplangestaltung sollen unterrichts-
freie Tage ermöglicht werden, sofern dies aus schulform-
spezifischen, schulorganisatorischen und pädagogischen 
Gründen vertretbar ist; eine überproportionale Belastung 
durch Springstunden soll vermieden werden. 

§ 18 – Klassenleitung 

(1) Für jede Klasse bestimmt die Schulleiterin oder der 
Schulleiter eine Klassenlehrerin oder einen Klassenlehrer 
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sowie dessen Stellvertretung oder gleichberechtigte 
Teams aus Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, wo-
bei sie oder er die jeweils vorgesehenen Klassenleitungen 
zuvor anhört. Diese sollen im besonderen Maße auf die 
erzieherische und fachliche Förderung der Schülerinnen 
und Schülern der Klasse hinwirken. Sie achten darauf, 
dass die Klasse, insbesondere durch den Umfang der 
Hausaufgaben und die Verteilung der Klassenarbeiten, im 
Laufe des Schuljahres ausgewogen und nicht unange-
messen belastet wird. 

(2) Die Klassenleitung pflegt engen Kontakt mit den El-
tern, um ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Eltern 
und Schule herzustellen und zu festigen. Dazu gehören 
insbesondere die Information und Benachrichtigung der 
Eltern bei besonderen Anlässen. Sie fördert und initiiert in 
besonderem Maße gemeinsam mit dem Klassenkollegi-
um Maßnahmen zur Integration von Schülerinnen und 
Schülern in den Klassenverband sowie zur Einübung 
christlichen Verhaltens und sozialer Verantwortung. 

(3) Die Klassenleitung informiert und berät die Klasse 
bei Bedarf in allen schulischen Angelegenheiten, insbe-
sondere in Fragen der Schullaufbahnen, soweit diese 
Aufgabe nicht von Beratungslehrerinnen und Beratungs-
lehrern (§ 9 Absatz 4) wahrgenommen wird. In Gesprä-
chen und im Rahmen von Klassenkonferenzen informiert 
sich die Klassenleitung über das Verhalten und die Leis-
tungen der Schülerinnen und Schüler im Unterricht der 
anderen Lehrerinnen und Lehrer. 

(4) Die Klassenleitung führt den Vorsitz in der Klassen-
konferenz und ist mit beratender Stimme Mitglied der 
Klassenpflegschaft. Die Klassenleitung fördert und koor-
diniert die Kontakte zu den Eltern und benachrichtigt sie 
bei besonderen Anlässen. Entsprechendes gilt hinsicht-
lich der für die Berufserziehung Mitverantwortlichen. 

(5) Die Klassenleitung sorgt dafür, dass die die Klasse 
betreffenden Unterlagen ordnungsgemäß erstellt und ge-
führt werden (insbesondere das Schülerinnen- oder 
Schülerstammblatt, das Klassenbuch, die Zeugnisse, die 
Anwesenheitsliste und die Entschuldigungen). Die Klas-
senleitung sorgt für die Durchführung vorgeschriebener 
ärztlicher Untersuchungen und für die Fertigung von Gut-
achten zu Übergangsverfahren und erledigt die damit 
zusammen hängen den Aufgaben einschließlich der Vor-
bereitung der Klassen- und Versetzungskonferenzen. 

(6) Bei Schulwanderungen und Schulfahrten begleitet 
in der Regel die Klassenleitung die Klasse; in begründe-
ten Fällen kann die Schulleitung eine andere Regelung 
treffen. Besondere Veranstaltungen der Klasse (z.  B. Be-
triebsbesichtigungen, Feiern) sind mit der Schulleitung 
abzustimmen. 

(7) Die Klassenleitung informiert die Schulleiterin oder 
den Schulleiter unverzüglich über wichtige Vorkommnis-
se in der Klasse. 

§ 19 – Jahrgangsstufenleitung 

(1) Im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe gilt § 18 
für die Jahrgangsstufenleitung (Beratungslehrerin, Bera-
tungslehrer) entsprechend. Es gehört zu ihren Aufgaben, 
die Erfüllung der Pflicht- und Wahlbedingungen der 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe zu Beginn 
und am Ende eines jeden Kurshalbjahres zu prüfen, die 
Schülerinnen und Schüler zu beraten sowie die Unterla-
gen für die Zulassung zur Abiturprüfung und für die Abi-
turprüfung vorzubereiten (§§ 5 und 18 Verordnung über 
den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasi-

alen Oberstufe – APO-GOSt – und die hierzu ergangenen 
Verwaltungsvorschriften; vgl. Bereinigte Amtliche Samm-
lung der Schulvorschriften BASS 13 – 32 Nr. 3.1/Nr. 3.2). 
Weitere Aufgaben ergeben sich aus dem Geschäftsver-
teilungsplan der Schule.

(2) In den Bildungsgängen des Beruflichen Gymnasi-
ums unterstützt die Jahrgangsstufenleitung die Bildungs-
gangleitung. Es gehört zu ihren Aufgaben, die Erfüllung 
der Pflicht- und Wahlbedingungen der Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe zu Beginn und am Ende ei-
nes jeden Kurshalbjahres zu prüfen, die Schülerinnen und 
Schüler zu beraten sowie die Unterlagen für die Zulas-
sung zur Abiturprüfung und für die Abiturprüfung vorzu-
bereiten. 

Dritter Teil: Schulleitung 

§ 20 – Allgemeine Leitungsaufgaben 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Schu-
le im Rahmen der für die Katholischen Schulen in freier 
Trägerschaft geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, der Weisungen des Schulträgers sowie der 
Konferenzbeschlüsse und der Vorgaben des Schulträ-
gers in inneren und äußeren Schulangelegenheiten. Zu 
den Aufgaben gehört auch die Erteilung von Unterricht. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat den Vorsitz in 
der Schulkonferenz, bereitet deren Beschlüsse vor und 
ist für die Umsetzung verantwortlich. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter ist gegenüber dem Schulträger ver-
antwortlich, dass die Schule in ihrer Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit nicht hinter denen einer entsprechenden öf-
fentlichen Schule zurücksteht. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter trägt dafür Sorge, dass die für die Schule ver-
bindlichen Richtlinien eingehalten werden. Weisungen 
der staatlichen Schulaufsicht gemäß Ziffer 8 des Erlasses 
über die Schulaufsicht über Ersatzschulen (Bereinigte 
Amtliche Sammlung der Schulvorschriften BASS 10 – 32 
Nr. 54) sind im Rahmen der Ausübung dieser Schulauf-
sicht zu beachten. Einem berechtigten Begehren der 
staatlichen Aufsicht auf Einblick in Führung und Einrich-
tung der Schule hat die Schulleiterin oder der Schulleiter 
stattzugeben und die in diesem Rahmen notwendigen 
Auskünfte zu erteilen und Nachweise zu erbringen. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter hat in diesen Fällen mit 
dem Schulträger Rücksprache zu nehmen. Schriftverkehr 
mit der staatlichen Schulaufsicht, der für den Schulträger 
von Belang ist, erfolgt auf dem Dienstweg über die 
Hauptabteilung Schule und Erziehung. Im Rahmen der 
Fachaufsicht kann sich die Schulleiterin oder der Schul-
leiter von der staatlichen Schulaufsicht beraten und un-
terstützen lassen. Einladungen an die schulfachlichen 
Dezernentinnen oder Dezernenten erfolgen über die 
Hauptabteilung Schule und Erziehung. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter nimmt ihre oder seine Führungsver-
antwortung auf der Grundlage und im Rahmen der katho-
lischen Eigenprägung der Schule wahr. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet in der 
Schulleitung mit der ständigen Vertreterin oder dem stän-
digen Vertreter zusammen und überträgt ihr oder ihm im 
Einzelfall oder generell Leitungsaufgaben zur selbststän-
digen Wahrnehmung (vgl. § 32 Absatz 3). Nach Maßgabe 
dieser Dienstordnung können weitere Personen mit 
Schulleitungsaufgaben betraut werden. Die Gesamtver-
antwortung und die abschließende Entscheidungsbefug-
nis der Schulleiterin oder des Schulleiters bleiben unbe-
rührt. Schulleitung und Mitwirkungsorgane arbeiten zur 
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Erfüllung des katholischen Bildungs- und Erziehungsauf-
trages eng zusammen. 

(3) Zu den vorrangigen Aufgaben der Schulleiterin oder 
des Schulleiters gehört es, in Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium, den Eltern, den Schülerinnen und Schülern 
sowie mit dem Schulträger und den staatlichen Schulauf-
sichtsbehörden, an Berufskollegs auch mit den für die 
berufliche Bildung Mitverantwortlichen auf gute Arbeits-
bedingungen in der Schule hinzuwirken, für eine ange-
messene Arbeitsatmosphäre zu sorgen und alle am 
Schulleben Beteiligten zu einer Erziehungs- und Arbeits-
gemeinschaft zusammenzuführen im Sinne der Grund-
sätze und Ziele gemäß dem Kirchlichen Schulgesetz des 
Erzbistums Paderborn. 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verantwort-
lich für die ordnungsgemäße Wahrnehmung 

1. der Unterrichts- und sonstigen Dienstpflichten der 
Lehrerinnen und Lehrer, 

2. der Bildungs- und Erziehungsarbeit,

3. der Verwaltungsarbeit, 

4. der Aufgaben der Schule im Rahmen der Lehrerin-
nen- und Lehrerausbildung

und für die ordnungsgemäße Durchführung schuli-
scher Veranstaltungen. 

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter achtet darauf, 
dass die geltenden Vorschriften, die Anordnungen des 
Schulträgers, die Konferenzbeschlüsse sowie die Verein-
barungen mit außerschulischen Partnerinnen und Part-
nern eingehalten werden. Beschlüsse, die gegen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften verstoßen, sind zu bean-
standen. 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt darauf 
hin, dass der Unterricht im Rahmen der personellen Res-
sourcen ungekürzt erteilt wird. Bei Abwesenheit von Leh-
rerinnen oder Lehrern ist – soweit möglich – für Vertre-
tungsunterricht zu sorgen (§ 12 Absatz 4, § 13). Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter ist dafür verantwortlich, 
dass zu Beginn des neuen Unterrichtsjahres die erforder-
lichen schulorganisatorischen Maßnahmen abgeschlos-
sen sind und die Unterrichtserteilung mit dem ersten 
Schultag erfolgen kann. 

(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter überwacht die 
Erfüllung der Schulpflicht und ist zuständig für die Auf-
nahme der Schülerinnen und Schüler sowie deren Entlas-
sung bei Beendigung des Schulvertragsverhältnisses 
nach den Vorgaben des Schulträgers. 

(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die Un-
fallverhütung sowie eine wirksame Erste Hilfe und für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz (einschließlich Gefahr-
stoffentsorgung gem. Gefahrstoffverordnung) verant-
wortlich. 

(9) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verantwort-
lich für die Einhaltung der Vorschriften zur Verkehrssiche-
rung, des Brandschutzes und der Unfallverhütung. Sie 
oder er meldet Gefahrenquellen unverzüglich der Haupt-
abteilung Schule und Erziehung. Sie oder er beantragt 
auf dem Dienstweg über die Hauptabteilung Schule und 
Erziehung bei der für die betriebsärztliche und sicher-
heitstechnische Betreuung der Erzbischöflichen Schulen 
zuständigen Firma eine sogenannte Bedarfsbegehung 
der Schule, wenn sie oder er diesbezüglich Handlungs-
bedarf sieht. 

(10) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist die Strah-
lenschutzbevollmächtigte oder der Strahlenschutzbevoll-
mächtigter der Schule gemäß ihrer oder seiner persönli-
chen Beauftragung durch den Schulträger. Sie oder er 
nimmt die damit verbundenen Aufgaben für den Schul-
träger als Strahlenschutzverantwortliche oder Strahlen-
schutzverantwortlicher nach der Strahlenschutzverord-
nung und der Röntgenverordnung wahr; der diesbezügli-
che Erlass des Schulministeriums ist zu beachten.

(11) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist unbescha-
det der Aufgaben der Schulkonferenz für die Durchfüh-
rung der Zusammenarbeit mit anderen Schulen, außer-
schulischen Partnerinnen und Partnern und Einrichtun-
gen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in Abstim-
mung mit dem Schulträger zuständig und wirkt in Ab-
sprache mit diesem auf die Pflege und den Ausbau von 
Kooperationen und Partnerschaften hin. 

(12) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet mit 
dem Schulträger in allen Schulangelegenheiten eng und 
vertrauensvoll zusammen und stellt diesem die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen zur 
Verfügung. Für die Übermittlung personenbezogener Da-
ten gelten die allgemeinen datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen des Erzbistums Paderborn für seine Schulen

 (13) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt den 
quantitativen und fächerspezifischen Lehrerinnen- und 
Lehrerbedarf nach Stellenplan und Unterrichtsverteilung 
fest und unterbreitet dem Träger Vorschläge zur Einstel-
lung von Lehrerinnen und Lehrern. Das weitere Verfahren 
richtet sich nach den entsprechenden Vorgaben des 
Schulträgers.

(14) Soweit die Schulleiterin oder der Schulleiter vom 
Erzbistum beauftragt ist, führt sie oder er zur Einstellung 
sonstiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gespräche mit 
Bewerberinnen und Bewerbern. Sie oder er gibt gegen-
über dem Erzbischöflichen Generalvikariat ein Votum ab. 
Die Einstellungsentscheidung trifft das Erzbistum.

(15) Die Schulleiterin oder der Schulleiter macht Vor-
schläge, welche Funktionen und besonderen Aufgaben 
mit einem Beförderungsamt verbunden werden sollen. 
Die Stellenausschreibung erfolgt durch den Schulträger.

(16) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet 
den Schulträger über wesentliche Vorgänge an der Schu-
le.

(17) Die Schulleiterin oder der Schulleiter lädt den 
Schulträger im Rahmen der jeweiligen Prüfungsordnung 
zur Teilnahme an Prüfungen ein. 

(18) Die Schulleiterin oder der Schulleiter beantragt bei 
dem Schulträger die Bereitstellung ausreichender Mittel 
zur Beschaffung des notwendigen Schulbedarfs. Bezüg-
lich des Schulbudgets und der Führung des Schulkontos 
sowie der Barkasse sind die vom Schulträger gesondert 
erlassenen Bestimmungen zu beachten. 

(19) Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt die ihr 
oder ihm in der Ordnung zur Prävention gegen sexuali-
sierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen für die Erzdiözese Paderborn 
(Präventionsordnung – PrävO des Erzbistums Paderborn) 
einschließlich der hierzu ergangenen Ausführungsbestim-
mungen übertragenen Aufgaben wahr. Generell ist sie 
oder er für die Präventionsarbeit im Sinne dieser Ordnung 
verantwortlich. Sie oder er wird dabei unterstützt durch 
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die Präventionsfachkräfte an den Schulen sowie die oder 
den Präventionsbeauftragten des Erzbistums.

§ 21 – Weisungsberechtigungen der Schulleiterin oder 
des Schulleiters, Verhältnis zu Mitarbeitenden 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist allen an der 
Schule tätigen – lehrenden und nicht lehrenden – Perso-
nen gegenüber, die sich in einem Arbeitsverhältnis zum 
Schulträger befinden oder ehrenamtlich im Auftrag des 
Schulträgers tätig werden, in der Erfüllung ihrer Aufgaben 
weisungsberechtigt. Hiervon ausgenommen ist der Be-
reich der Schulseelsorge mit den hier Tätigen (Schulseel-
sorgerinnen und Schulseelsorger und Beauftragte für die 
Schulseelsorge), für den eine gesonderte Regelung er-
geht. Zu den Aufgaben der Schulleiterin oder des Schul-
leiters gehört es auch, die berufliche Entwicklung und 
Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer sowie die Ausbil-
dung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
zu fördern. Im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten 
wirkt die Schulleiterin oder der Schulleiter in Personalan-
gelegenheiten mit. Sie oder er beachtet die Rechte der 
schwerbehinderten Beschäftigten. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter berät die Leh-
rerinnen und Lehrer bei Bedarf in allen Fragen der Unter-
richts- und Erziehungsarbeit. In deren Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit darf nur im Einzelfall eingegriffen wer-
den bei Verstößen gegen geltende Vorschriften, Anord-
nungen des Schulträgers oder Beschlüssen der Konfe-
renzen oder wenn eine geordnete Unterrichts- und Erzie-
hungsarbeit nicht gewährleistet ist. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter erstellt dienst-
liche Beurteilungen und Leistungsberichte über die Leh-
rerinnen und Lehrer der Schule gemäß den hierfür gelten-
den Regeln des Schulträgers. Bei der Beurteilung 
schwerbehinderter Lehrerinnen und Lehrer ist Abschnitt I 
Nummer 10 der Richtlinie zur Durchführung der Rehabili-
tation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) im 
öffentlichen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen (vgl. 
Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften 
BASS 21 – 06 Nr. 1) entsprechend zu beachten. An Un-
terrichtsbesuchen, die der Vorbereitung einer Beurteilung 
dienen, kann die Schwerbehindertenvertretung auf 
Wunsch der Lehrerin oder des Lehrers teilnehmen. 

(4) Hält die Schulleiterin oder der Schulleiter allgemein 
oder im Einzelfall die Notengebung einer Lehrerin oder ei-
nes Lehrers für unvereinbar mit den Vorschriften zur Leis-
tungsbewertung oder allgemeinen Bewertungsgrundsät-
zen und ist darüber kein Einvernehmen unter den Betrof-
fenen zu erreichen, ist der Fall dem Schulträger vorzule-
gen. 

(5) Ist das dienstliche Verhalten einer Lehrerin oder ei-
nes Lehrers oder eines sonstigen Beschäftigten an der 
Schule zu beanstanden, so ist die oder der Betroffene 
unverzüglich unter Darlegung des Sachverhaltes darauf 
hinzuweisen und zur Änderung des Verhaltens aufzufor-
dern. Wird das Fehlverhalten nicht abgestellt oder be-
steht der Verdacht eines Dienstvergehens, meldet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter dies dem Schulträger. 
Im Falle von Hinweisen auf strafbare sexualbezogene 
Handlungen, sonstige sexuelle Übergriffe und Grenzver-
letzungen gegenüber Schülerinnen und Schülern durch 
Lehrerinnen oder Lehrern oder Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeiter des Schulträgers sowie Personen, die als Prakti-
kantinnen oder Praktikanten beim Schulträger oder eh-
renamtlich im Auftrag des Schulträgers tätig werden, sind 

die speziellen Dienstanweisungen des Schulträgers hier-
für zu beachten (siehe § 30 Absatz 3). 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt die 
Krankmeldungen der Lehrerinnen und Lehrer entgegen, 
leitet sie an den Träger weiter. Entsprechendes gilt für 
Dienstunfallmeldungen.

(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter genehmigt 
Dienstreisen der Lehrerinnen und Lehrer und sonstiger 
Begleiterinnen und Begleiter ihrer oder seiner Schule, 
wenn die Dienstreise im Zusammenhang mit Schulfahr-
ten oder sonstigen Schulveranstaltungen stattfinden 
muss und ihr Ziel im Inland liegt und die Kosten 350,– € 
nicht übersteigen, Dienstreisen aus Anlass der Überwa-
chung aller lehrplanmäßigen Schul-, Betriebs- und Be-
rufspraktika und sonstige Dienstfahrten/-gänge am Ort 
der Schule. Die Schulleiterin oder der Schulleiter geneh-
migt ferner Dienstreisen der Lehrerinnen und Lehrer und 
aller anderen Mitarbeitenden zur Teilnahme an Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen, sofern das Reiseziel inner-
halb des Erzbistums Paderborn liegt. In den übrigen Fäl-
len leitet die Schulleiterin oder der Schulleiter entspre-
chende Dienstreiseanträge der Lehrerinnen und Lehrer 
mit ihrer oder seiner Stellungnahme an die Hauptabtei-
lung Schule und Erziehung weiter. Gleiches gilt für ihre 
oder seine eigenen Dienstreisen.

§ 22 – Verantwortung für die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit 

(1) Dem katholischen Bildungs- und Erziehungsauftrag 
einschließlich der umfassenden religiösen Erziehung als 
Prinzip des Unterrichts und der Gestaltung des Schulle-
bens der Schule entsprechend soll die Schulleiterin oder 
der Schulleiter 

1. für die Erörterung pädagogischer und fachlicher Fra-
gen in den Konferenzen sorgen und darauf hinwirken, 
dass der Unterricht den Richtlinien und Lehrplänen ent-
spricht, 

2. dafür Sorge tragen, dass neue Erkenntnisse und Er-
gebnisse der Fach- und Erziehungswissenschaften in die 
schulische Arbeit eingebracht werden, 

3. für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
in der Schule sorgen, 

4. darauf hinwirken, dass der Unterricht im Rahmen 
der personellen Ressourcen der Schule ungekürzt erteilt 
wird, 

5. die Beschlüsse der Konferenzen mit deren Vorsit-
zenden koordinieren und zusammen mit ihnen darauf 
hinwirken, dass Konferenzbeschlüsse ausgeführt wer-
den, 

6. auf eine fachlich korrekte Beurteilung der Schülerin-
nen- und Schülerleistungen und die Vergleichbarkeit der 
Leistungsanforderungen hinwirken, 

7. für die Unterrichtsverteilung, den Stunden-, Auf-
sichts- und Vertretungsplan sorgen und dabei einen 
dienstlich gebotenen und persönlich angemessenen Ein-
satz der Lehrerinnen und Lehrer sicherstellen,

8. die Arbeit der Schülerinnen-und Schülervertretung 
sowie der Elternvertretung unterstützen. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert sich 
über die Arbeit in der Schule durch Einsicht in die Unter-
lagen der Klassen und Kurse einschließlich der systema-
tischen Überprüfung der schriftlichen Arbeiten zur Leis-
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tungsfeststellung sowie durch Unterrichtsbesuche und 
erörtert deren Ergebnis anschließend mit den Betroffe-
nen. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt das 
Schülerinnen- und Schüleraufnahmeverfahren gemäß 
den hierzu ergangenen Richtlinien des Schulträgers 
durch. Sie oder er schließt als Vertreterin oder Vertreter 
des Schulträgers den Schulvertrag nach vorgegebenem 
Muster ab. 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist bei der Bil-
dung der Klassen an den Schulentwicklungsplan des 
Schulträgers gebunden. 

§ 23 – Zusammenarbeit in der Schule 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fördert die Zu-
sammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer untereinander, 
des Lehrerinnen- und Lehrerkollegiums mit den Eltern, 
mit den Schülerinnen und Schülern, an den Berufskollegs 
auch mit den für die Berufsausbildung Mitverantwortli-
chen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern erfolgt immer 
unter Anerkennung ihres Erziehungsrechts und nach 
Maßgabe des abgeschlossenen Schulvertrages.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter sorgt für die 
organisatorischen, sächlichen und personellen Arbeitsvo-
raussetzungen der Mitwirkungsorgane. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter achtet im Rah-
men ihrer oder seiner Fürsorgepflicht auf eine ausgewo-
gene Belastung aller an der Schule tätigen Mitarbeiten-
den.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert ins-
besondere die Schulkonferenz und die Lehrerinnen- und 
Lehrerkonferenz, falls erforderlich auch den Lehrerinnen- 
und Lehrerrat, die einzelne Lehrkraft sowie die Schul-
pflegschaft und den Schülerinnen- und Schülerrat und 
die in der Schule tätigen außerschulischen Partnerinnen 
und Partner über wesentliche Angelegenheiten der Schu-
le. Hierzu zählen auch dienstliche Vorschriften, Anord-
nungen und Veröffentlichungen des Schulträgers und 
ggf. der staatlichen Schulaufsichtsbehörden, soweit die-
se für die Schule verbindlich sind; den Mitwirkungsorga-
nen ist die Einsichtnahme in der Schule zu ermöglichen. 

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter steht nach ter-
minlicher Vereinbarung für Gespräche zur Verfügung. 

(6) In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der 
Schulleiter kurzfristig zu Dienstbesprechungen einladen. 
Dienstbesprechungen können nicht die Konferenzen 
nach dem Kirchlichen Schulgesetz des Erzbistums Pa-
derborn ersetzen; insbesondere dürfen keine Beschlüsse 
gefasst werden, die den Konferenzen vorbehalten sind. 
Soweit die einer solchen kurzfristigen Dienstbesprechung 
zugrunde liegenden Umstände dies zulassen, sollte eine 
einwöchige Einladungsfrist eingehalten werden. 

(7) Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall stellt die 
Schulleitung sicher, dass außerunterrichtliche Veranstal-
tungen der Schule, die weder Unterricht in anderer Form 
sind noch einen integralen Bestandteil des katholischen 
Profils darstellen, so organisiert werden, dass kein Unter-
richt ausfällt. Über Ausnahmen entscheidet die Hauptab-
teilung Schule und Erziehung. Nachprüfungen finden vor 
dem ersten Unterrichtstag des neuen Schuljahres statt. 

(8) Die Schulleitung stellt sicher, dass Konferenzen und 
Dienstbesprechungen nur in zwingend gebotenen Aus-
nahmefällen während der allgemeinen Unterrichtszeit 

(§ 13 Absatz 3) stattfinden. Elternsprechtage sind so zu 
organisieren, dass möglichst wenig Unterricht ausfällt. Im 
Verlauf eines Schuljahres kann höchstens ein Unter-
richtsvormittag hierfür in Anspruch genommen werden. 

(9) Gemeinschaftsveranstaltungen des Lehrerinnen- 
und Lehrerkollegiums (z.  B. Betriebsausflug) sollen wei-
testgehend außerhalb der allgemeinen Unterrichtszeit 
(§ 13 Absatz 3) stattfinden; sie können einmal im Schul-
jahr bereits innerhalb dieser Zeit beginnen, soweit dies 
nach Art und Dauer der Veranstaltung erforderlich ist. 

(10) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fördert die 
Arbeit der Schülerinnen- und Schülervertretung. Sie oder 
er prüft die sachliche und rechnerische Richtigkeit der 
Verwendung der durch das Erzbistum der Schülerinnen- 
und Schülervertretung zur Verfügung gestellten Mittel. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert die Re-
dakteurinnen und Redakteure einer Schülerinnen- und 
Schülerzeitung über deren Rechte und Pflichten.

§ 24 – Schulgebäude, Einrichtungen 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter achtet auf die 
ordnungsgemäße Nutzung, den Erhalt und die Pflege der 
Schulgebäude, Schulanlagen, Einrichtungen und Aus-
stattung und verwaltet das Schulvermögen nach den An-
ordnungen des Schulträgers. Auf Mängel und Schäden 
ist der Schulträger unverzüglich hinzuweisen. Bei Ent-
scheidungen über die außerschulische Nutzung der 
Schulgebäude, Schulanlagen, Einrichtungen und Aus-
stattung sind die vom Schulträger getroffenen Anweisun-
gen einzuhalten; die zur Verfügung gestellten Formular-
verträge sind zu verwenden.

§ 25 Verwendung und Bewirtschaftung von Haushalts-
mitteln 

1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter verwaltet die 
der Schule zur Verfügung gestellten Pauschbeträge für 
die sächlichen Verwaltungsaufgaben gemäß § 108 I 
Schulgesetz NRW und entscheidet über die Verwendung 
der bereitgestellten Mittel im Rahmen der hierfür ergan-
genen Vorschriften. Sie oder er beachtet dabei die von 
den Schulmitwirkungsgremien festgelegten Grundsätze.

2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat die Prinzipi-
en der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Ver-
hältnismäßigkeit zu beachten und stellt, falls der Schul-
etat für dringend erforderliche Maßnahmen oder An-
schaffungen nicht ausreicht, beim Erzbischöflichen Ge-
neralvikariat einen begründeten Antrag auf Zuweisung 
zusätzlicher Haushaltsmittel. Sie oder er beachtet hierbei 
die Vorgaben bezüglich der Dienstweges sowie die Maß-
gabe, dass dieser Antrag rechtzeitig vor Beginn der Maß-
nahme / vor Anschaffung zu stellen ist und die Maßnah-
me nicht vor Bewilligung durch den Schulträger durchge-
führt werden darf.

§ 26 – Hausrecht 

(1) Im Rahmen der Dienstpflichten übt die Schulleiterin 
oder der Schulleiter im Auftrag und nach Anordnungen 
des Schulträgers auf dem Schulgrundstück das Haus-
recht aus. Jede Lehrkraft vertritt in ihrem Bereich die 
Schulleiterin oder den Schulleiter in der Ausübung des 
Hausrechts. Sind weder die Schulleiterin oder der Schul-
leiter noch die ständige Vertreterin oder der ständige Ver-
treter anwesend und ist keine andere Lehrkraft beauf-
tragt, nimmt die oder der vom Schulträger Beauftragte 
(z.  B. die Hausmeisterin oder der Hausmeister) das Haus-
recht wahr. 
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(2) Bei mehreren Schulen auf einem Grundstück stim-
men sich die Schulleitungen in Angelegenheiten, die eine 
einheitliche Behandlung erfordern, miteinander ab, insbe-
sondere bei der Regelung der Aufsicht (vgl. Bereinigte 
Amtliche Sammlung der Schulvorschriften – BASS 12 – 
08 Nr. 1). 

(3) Vor einer Schulschließung wegen einer Gefähr-
dungslage hat sich die Schulleiterin oder der Schulleiter 
mit der Polizei oder einer sonstigen zur Gefahrenabwehr 
zuständigen Stelle abzustimmen und informiert umge-
hend die zuständige Vertreterin oder den zuständigen 
Vertreter des Erzbistums. Bei Gefahr im Verzug entschei-
det die Schulleiterin oder der Schulleiter unmittelbar. 

§ 27 – Schulverwaltung, Außenvertretung 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt und re-
präsentiert die Schule nach außen. Die Vertretung in 
Rechtsstreitigkeiten obliegt allein dem Schulträger. Wird 
die Schule verklagt, so informiert die Schulleiterin oder 
der Schulleiter unverzüglich den Schulträger.

(2) Eine Ausnahme von Abs. 1 ist dann gegeben, wenn 
die Schulleiterin oder der Schulleiter in Rechtsstreitigkei-
ten, die das Prüfungs- und Berechtigungswesen betref-
fen, von der staatlichen Schulaufsicht aufgefordert wird, 
diese zu vertreten. In diesen Fällen informiert die Schul-
leiterin oder der Schulleiter umgehend den Schulträger 
und stimmt sich mit diesem ab.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist nur im Rah-
men der ihr oder ihm durch diese Dienstordnung oder 
durch besondere Anordnung übertragenen Befugnisse zu 
rechtsgeschäftlichen Erklärungen ermächtigt. Verträge, 
die den Schulträger verpflichten, dürfen nur abgeschlos-
sen werden, soweit vom Schulträger hierzu eine Bevoll-
mächtigung erteilt ist. 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt an 
Dienstbesprechungen des Schulträgers teil. 

(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt Schulak-
ten und Dienstsiegel nach den dazu ergangenen Vor-
schriften. Sie oder er ist für die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen des Erzbistums Pader-
born in der jeweils gültigen Fassung für seine Schulen 
verantwortlich. 

§ 28 – Auskünfte an die Presse, Informationsfreiheit 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die 
Schule in der Öffentlichkeit und erteilt Auskünfte über all-
gemeine Angelegenheiten der Schule an die Presse. Bei 
Angelegenheiten, die für den Schulträger von Belang 
sind, ist die Abstimmung mit diesem erforderlich. Insbe-
sondere bei Verdachtsfällen im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs sowie bei Straftaten erfolgt die notwendige 
Information der Presse und der Öffentlichkeit ausschließ-
lich über die Pressestelle im Generalvikariat.

(2) Bei fotografischen oder elektronischen Aufnahmen 
sind die Persönlichkeitsrechte betroffener Personen zu 
beachten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der El-
tern einzuholen, soweit Anhaltspunkte erkennbar sind, 
dass diese nicht bei allen Beteiligten vorausgesetzt wer-
den kann; dies gilt insbesondere, wenn eine kommerziel-
le Verwertung der Aufnahmen zu vermuten ist. Vor einer 
Weitergabe oder Veröffentlichung personenbezogener 
Daten, Fotos oder Videoaufnahmen auf den Internetsei-
ten der Schule sind die rechtlichen Bestimmungen zu be-
achten. Im Einzelnen gelten die hierzu vom Schulträger 
erlassenen Bestimmungen. 

(3) Anträge auf Zugang zu amtlichen Informationen der 
Verwaltungstätigkeit von Schulen – im Bereich des Prü-
fungs- und Berechtigungswesen, in dem der Schulträger 
als Beliehener tätig wird – reicht die Schulleiterin oder der 
Schulleiter an den Schulträger weiter. 

§ 29 – Besichtigung und Unterrichtsbesuche durch Dritte 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann genehmi-
gen, dass auch Personen, die nicht zur Schule oder zur 
Schulaufsicht gehören, an Schulveranstaltungen teilneh-
men, die Schule besichtigen und mit Zustimmung der un-
terrichtenden Lehrkraft den Unterricht besuchen. Sollen 
diese Personen am Unterricht oder an sonstigen Schul-
veranstaltungen beteiligt werden, ist die Schulleiterin 
oder der Schulleiter darüber hinaus rechtzeitig vor der 
Genehmigung von dieser Absicht zu unterrichten. Die 
Rechte des Schulträgers und die Rechte der Eltern sowie 
der für die Berufsbildung Mitverantwortlichen bleiben un-
berührt. 

§ 30 – Besondere Vorkommnisse 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet 
den Schulträger und in Abstimmung mit diesem auf der 
Grundlage der jeweils einschlägigen kirchlichen oder 
staatlichen Rechtsvorschriften ggf. andere zuständige 
Behörden (z.  B. vor allem Jugendamt, die nach dem Be-
rufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung zustän-
dige Stelle, Gesundheitsamt, Sozialamt, Feuerwehr, Poli-
zei) über besondere Vorkommnisse (z.  B. Todesfälle, 
schwere Unfälle, Feuer, Explosionen, ansteckende 
Krankheiten, Bedrohungen). Besteht gegen Schülerinnen 
oder Schüler der Verdacht einer strafbaren Handlung im 
schulischen Zusammenhang, hat die Schulleiterin oder 
der Schulleiter in Abstimmung mit dem Schulträger zu 
prüfen, ob pädagogische Maßnahmen ausreichen oder 
ob wegen der Schwere der Tat eine Meldung an die Poli-
zei erfolgen muss. Die Eltern sind zu benachrichtigen. 

(2) Wurde die Schulleiterin oder der Schulleiter gem. 
§ 10 Abs. 7 oder Abs. 8 ADO über einen dort beschriebe-
nen Tatbestand informiert oder hat sie oder er anderwei-
tig hiervon Kenntnis erhalten, hat sie oder er sich umge-
hend mit dem Schulträger in Verbindung zu setzen. Der 
Schul träger entscheidet in enger Abstimmung mit ihr 
oder ihm unverzüglich über die Einbeziehung des Ju-
gendamtes, der Polizei oder anderer Stellen. 

(3) Erhält die Schulleiterin oder der Schulleiter Hinwei-
se auf strafbare sexualbezogene Handlungen, sonstige 
sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen an Schülerin-
nen oder Schülern durch Lehrerinnen oder Lehrer oder 
Mitarbeitende des Schulträgers sowie Personen, die als 
Praktikantinnen oder Praktikanten beim Schulträger oder 
ehrenamtlich im Auftrag des Schulträgers tätig werden, 
hat sie oder er die Leitlinien für den Umgang mit sexuel-
lem Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutz-
befohlener durch Kleriker, Ordensangehörige und andere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz (Kirchliches Amtsblatt für die 
Erzdiözese Paderborn 2013, Stück 11, Nr. 151., S. 156ff.) 
sowie die speziellen Dienstanweisungen des Schulträ-
gers hierfür zu beachten, die aufgrund und zur Umset-
zung der Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz für 
den Umgang mit sexuellem Missbrauch an Minderjähri-
gen erlassen worden sind.

§ 31 – Anwesenheit 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss in der 
Regel während der allgemeinen Unterrichtszeit (§ 13 Ab-
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satz 3) in der Schule anwesend sein. Ist sie oder er ver-
hindert, muss die Vertretung sichergestellt sein. Im Übri-
gen richtet sich die Anwesenheit nach den dienstlichen 
Erfordernissen. 

(2) Auch in den Schulferien müssen die Dienstgeschäf-
te der Schulleitung ausreichend wahrgenommen werden. 
Über die jeweils getroffene Vertretungsregelung für die 
Schulferien und die diesbezügliche Erreichbarkeit ist der 
Schulträger rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat dafür Sor-
ge zu tragen, dass sie oder er bei längerer nicht krank-
heits- oder urlaubsbedingter Abwesenheit zu erreichen 
ist. 

§ 32 – Beurlaubungen, Dienstbefreiungen 

(1) Schulleiterinnen und Schulleiter können Lehrerinnen 
und Lehrern der Schule im Rahmen der geltenden Be-
stimmungen Sonderurlaub an bis zu fünf Tagen je Kalen-
derjahr gewähren; hierüber ist dem Schulträger zu be-
richten. 

(2) Die Erteilung von Sonderurlaub und die Gewährung 
von Dienst- oder Arbeitsbefreiung während der Unter-
richtszeit richten sich nach den allgemeinen Vorschriften 
der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW und des 
TV-L in entsprechender Anwendung. 

(3) Voraussetzung für Beurlaubung und Dienstbefrei-
ung ist grundsätzlich, dass die Vertretung gesichert ist 
oder der Unterricht vorgezogen oder nachgeholt oder 
Unterrichtsausfall auf andere Weise vermieden wird. 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann das nicht 
lehrende Personal in Absprache mit dem Schulträger im 
Rahmen der geltenden tariflichen Bestimmungen beur-
lauben bzw. Dienstbefreiung erteilen. 

(5) Beurlaubungen für sich selbst über einen Tag hi-
naus beantragt die Schulleiterin oder der Schulleiter bei 
der oder dem für sie oder ihn zuständigen Vertreterin 
oder Vertreter des Schulträgers. 

§ 33 – Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters 

(1) Bei Verhinderung oder Fehlen der Schulleiterin oder 
des Schulleiters nimmt die ständige Vertreterin oder der 
ständige Vertreter die Rechte und Pflichten wahr. 

(2) Die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter 
ist so über die Angelegenheiten der Schule zu informie-
ren, dass jederzeit die Voraussetzungen gegeben sind, 
die Leitung der Schule wahrzunehmen. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter überträgt un-
beschadet der Gesamtverantwortung der ständigen Ver-
treterin oder dem ständigen Vertreter einen Teil der Lei-
tungsaufgaben zur selbstständigen Wahrnehmung. Dies 
sind z. B. die Planung und Koordinierung der Klassenbil-
dung, die Aufstellung der Stunden-, Raum- und Auf-
sichtspläne, die Regelung des Vertretungsunterrichts, die 
Verwaltung des Schülerinnen- und Schülerdatenbestan-
des, die Schulstatistik sowie die Planung und Bewirt-
schaftung der Haushaltsmittel sowie die Zusammenar-
beit mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern und 
der Jugendhilfe. 

(4) Ist eine ständige Vertreterin oder ein ständiger Ver-
treter nicht vorhanden oder ebenfalls verhindert, so über-
nimmt an Grund-, Haupt- und Realschulen mit zweiter 
Konrektorin oder zweitem Konrektor diese oder dieser 
die Vertretung, im Übrigen die dienstälteste Lehrkraft, an 

Gymnasien, Gesamtschulen, Berufskollegs und Weiter-
bildungskollegs die dienstälteste Studiendirektorin oder 
der dienstälteste Studiendirektor. Der Schulträger kann 
eine andere Vertretungsregelung treffen. § 31 Absatz 2 
bleibt unberührt. 

(5) Die Aufgabenverteilung zwischen der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter, der ständigen Vertreterin oder dem 
ständigen Vertreter und der zweiten Konrektorin oder 
dem zweiten Konrektor soll von der einzelnen Schule 
schriftlich festgelegt werden. Diese kann auch Bestand-
teil des Geschäftsverteilungsplanes der Schule sein.

Vierter Teil: Lehrerinnen und Lehrer mit besonderen 
Aufgaben und Funktionen – Schulpastoral

§ 34 – Allgemeines 

(1) Unbeschadet der Gesamtverantwortung der Schul-
leiterin oder des Schulleiters können Lehrerinnen und 
Lehrern besondere Aufgaben oder Funktionen im päda-
gogischen, fachlichen, organisatorischen und verwal-
tungsmäßigen Bereich übertragen werden. Diese unter-
stützen die Schulleitung bei ihren Aufgaben und informie-
ren sie über Planungen und Maßnahmen im übertragenen 
Aufgaben- oder Funktionsbereich. 

(2) Soweit für Schulen Funktionsstellen ausgewiesen 
sind, nehmen insbesondere diejenigen, die diese Stellen 
innehaben, die in den nachfolgenden Bestimmungen ge-
regelten Aufgaben wahr.

(3) Die Zuweisung der Aufgaben soll an der Schule in 
einem Geschäftsverteilungsplan festgehalten werden. 
Dieser ist mit dem Schulträger abzustimmen. 

§ 35 – Grundschulen und Realschulen 

(1) Die zweite Konrektorin oder der zweite Konrektor 
an Grundschulen und Realschulen nimmt die Koordinati-
on von klassen- und jahrgangsübergreifenden pädagogi-
schen Aufgaben eigenverantwortlich wahr, das Wei-
sungsrecht der Schulleiterin oder des Schulleiters bleibt 
unberührt. Zum Beispiel können folgende Aufgaben 
übertragen werden: 

1. Differenzierungs- und Fördermaßnahmen, 

2. fächerübergreifende Unterrichtsvorhaben, 

3. Beratung in der Schule und Gestaltung eines schuli-
schen Beratungsnetzes, 

4. Entwicklung des Schulprogramms einschließlich der 
Planung von Ganztagsangeboten und außerunterrichtli-
chen Projekten, 

5. Gestaltung eines Fortbildungsplans. 

(2) An Realschulen können als Aufgabe auch Angele-
genheiten der Erprobungsstufe übertragen werden. 

§ 36 – Gymnasien 

(1) Die Angelegenheiten der Erprobungsstufe werden 
von der Erprobungsstufenkoordinatorin oder dem Erpro-
bungsstufenkoordinator wahrgenommen. 

(2) Die Angelegenheiten der übrigen Klassen der Se-
kundarstufe I werden von der Mittelstufenkoordinatorin 
oder dem Mittelstufenkoordinator bzw. von der pädago-
gischen Leiterin oder dem pädagogischen Leiter wahrge-
nommen. 

(3) Die Angelegenheiten der Oberstufe werden von der 
Oberstufenkoordinatorin oder dem Oberstufenkoordina-
tor wahrgenommen. 
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(4) Mit der Wahrnehmung weiterer Funktionen für 
Fachbereiche sowie besondere Arbeitsbereiche und Or-
ganisations- und Verwaltungsbereiche können Koordina-
torinnen und Koordinatoren betraut werden. 

(5) Die Aufgabenverteilung orientiert sich im Einzelnen 
an dem entsprechenden Runderlass des zuständigen Mi-
nisteriums (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvor-
schriften BASS 21 – 02 Nr. 5). 

§ 37 – Berufskollegs 

Entsprechend der Struktur und dem Profil des einzel-
nen Berufskollegs erstrecken sich die Koordinationsauf-
gaben auf das Berufskolleg oder Teile des Berufskollegs 
wie Abteilungen, berufliche Bereiche oder Bildungsgänge 
und auf die Koordination der Planung, Umsetzung und 
Weiterentwicklung didaktischer, pädagogischer und or-
ganisatorischer Arbeiten. Die Koordination kann eine 
oder mehrere Aufgabenbereiche umfassen. 

§ 38 – Der Schulseelsorger und die Schulseelsorgerin, 
die Beauftragten für die Schulpastoral, die Schulsozialar-
beiterin und der Schulsozialarbeiter

(1) Der Schulseelsorger, die Schulseelsorgerin und/
oder die Beauftragten für die Schulpastoral sind in be-
sonderer Weise für die religiöse Ausprägung und das reli-
giöse Profil der Schule verantwortlich. Er/Sie führt/führen 
sein/ihr Amt / ihre Ämter nach Weisung des Erzbischofs. 
Die Schulpastoral wird durch ihn/sie in Absprache mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter geplant und durchge-
führt; im Rahmen dieser Absprachen schafft die Schullei-
terin oder der Schulleiter die notwendigen schulorganisa-
torischen Voraussetzungen für die Durchführung der er-
forderlichen schulpastoralen Maßnahmen. Der Schulseel-
sorger, die Schulseelsorgerin und/oder die Beauftragten 
für die Schulpastoral unterstützt/unterstützen die Schul-
leiterin oder den Schulleiter bei der Wahrnehmung der 
Verantwortung der Erziehungsarbeit an der Schule im 
Rahmen seiner/ihrer seelsorglichen Aufgaben. 

(2) Soweit der Schulseelsorger, die Schulseelsorgerin 
und die Beauftragten für die Schulpastoral als lehrendes 
Personal tätig sind, findet diese Dienstordnung Anwen-
dung. Insbesondere bleiben die Stellung als Vorgesetzte 
oder Vorgesetzter und die Weisungsbefugnis der Schul-
leiterin oder des Schulleiters nach § 21 Abs. 1 unberührt. 

(3) Die weiteren Aufgaben, Rechte und Pflichten der 
Schulseelsorger und Schulseelsorgerinnen sowie der Be-
auftragten für die Schulpastoral werden in einer geson-
derten Dienstordnung geregelt.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für Schul-
sozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter.

Fünfter Teil: Inkrafttreten 

Diese Dienstordnung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Dienstordnung für Lehrer und Schul-
leiter an katholischen Schulen in freier Trägerschaft des 
Erzbistums Paderborn vom 21.12.1995, zuletzt geändert 
durch Verfügung des Generalvikars vom 12.02.2009, au-
ßer Kraft. 

Paderborn, den 13.12.2019

Generalvikar

Gz.: 4.4/1525/1/1-2019

Nr. 9. Rahmenordnung für die Konfliktanlaufstellen 
in den Dekanaten des Erzbistums Paderborn

A Einführung

1. Auftrag aus dem Zukunftsbild

Das Erzbistum Paderborn hat sich durch das Zukunfts-
bild den Auftrag gegeben, eine Struktur aufzubauen, die 
Konflikte im Arbeitsfeld der Pastoral präventiv und zeit-
nah bearbeitet. Dazu soll eine verlässliche Dienstleistung 
entstehen, die die Zusammenarbeit der bestehenden Un-
terstützungssysteme mit der Dekanatsebene koordiniert. 

Das Erzbistum Paderborn möchte Konflikten frühzeitig 
begegnen und den Parteien bereits während der Entste-
hung eines Konfliktes ein niederschwelliges Unterstüt-
zungsangebot bereithalten. Dabei ist es zunächst das 
grundliegende Ziel, dass Parteien ihren Konflikt direkt in 
einem gemeinsamen Gespräch thematisieren und, wenn 
möglich, auch lösen, bevor nächsthöhere Stellen einge-
schaltet werden. Diese erste Stufe der Konfliktbearbei-
tung möchte das Erzbistum Paderborn in besonderer 
Weise unterstützen.

Mit dieser Rahmenordnung werden die „Konfliktanlauf-
stellen in den Dekanaten“ (im Folgenden: Konfliktanlauf-
stellen) in Kraft gesetzt. Damit wird zugleich der Auftrag 
der Anlage 1 des Zukunftsbildes umgesetzt.

2. Grundverständnis Konflikt und Beschwerde

Die Konfliktanlaufstellen sollen dazu beitragen, dass 
Konflikte schon in ihrer Entstehungsphase durch Bera-
tung und Unterstützung leichter angegangen werden 
können: Ziel ist es, eine stärkere Eskalation zu verhindern 
und einen Lösungsprozess zu befördern. Dabei wird in 
besonderem Maße die Selbstverantwortung der beteilig-
ten Parteien gefördert.

Ein Konflikt liegt vor, wenn zwischen verschiedenen 
Parteien ein Dissens besteht, der einen gemeinsamen 
Umgang oder die Zusammenarbeit sowohl für die Partei-
en selber als auch für weitere Personen behindert oder 
unmöglich werden lässt. 

Konflikte sind im Zusammenspiel von verschiedenen 
Handelnden eine ernst zu nehmende Normalität und stel-
len in Bezug auf eine Sachlage als auch auf eine Person 
hin ein erwartbares Ereignis dar. Diese Konflikte sollen 
als Chance einer Verständigung verstanden und genutzt 
werden.

Eine Beschwerde wird als ein kommunizierter Hinweis 
einer Partei auf eine Situation verstanden, die sie als kon-
flikthaft erlebt. Diese Beschwerde kann sowohl mündlich 
als auch schriftlich eingereicht werden. Ist der Inhalt einer 
Beschwerde aus Sicht der Beschwerdeempfänger in ei-
nem direkten Gespräch der Parteien untereinander lös-
bar, kann die Dienstleistung der Konfliktanlaufstelle an-
geboten werden. In Bezug auf den Umgang mit Be-
schwerden ist die bestehende Beschwerdeordnung des 
Erzbistums Paderborn zu beachten.

B Inhaltliche und strukturelle Ausrichtung der Konflikt-
anlaufstellen

3. Stärkung und Profilierung des Auftrages der Dekanate

Gemäß dem Statut für die Dekanate im Erzbistum Pa-
derborn (Rahmenstatut) in der Fassung vom 1. Septem-
ber 2016 (KA 2016, Nr. 99.) fördert das Dekanat einer-
seits die Umsetzung und Unterstützung der Schwerpunk-
te und Zielsetzungen des Erzbistums und bringt anderer-
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seits die differenzierten Erfahrungen und Wirklichkeiten 
der lokalen Ebene in die Bistumsentwicklung ein (§  1 
Abs. 2). Der Dechant ist Ansprechperson für die Mitarbei-
tenden in der Pastoral bei Schwierigkeiten und der erste 
vom Bischof Beauftragte bei der Beilegung von Differen-
zen (§ 4 Abs. 8 u. 9). Zur Sicherung der Aufgabenerledi-
gung werden auf Dekanatsebene weitere Mitarbeitende 
eingesetzt und beauftragt (§ 1 Abs. 3). 

Auf der Grundlage des Dekanatsstatuts werden die 
Konfliktanlaufstellen den Dekanaten zugeordnet und dort 
eingegliedert. Sie stellen somit eine verbindliche Dienst-
leistung der Dekanate mit ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern dar. 

4. Gemeinsame Verantwortung und Zusammenarbeit 
der Konfliktanlaufstellen 

Das Dekanat wird in dieser Aufgabe durch die Bera-
tungsdienste der Hauptabteilung Pastorale Dienste und 
durch die Leitung der Stelle „Konflikt- und Beschwerde-
management“ im Erzbischöflichen Generalvikariat unter-
stützt und begleitet. Die Dekanate, die Leitung des Kon-
flikt- und Beschwerdemanagements und die Leitung und 
Mitarbeitenden der Beratungsdienste tragen entspre-
chend ihren Aufgaben gemeinsam Verantwortung für die 
Ausgestaltung und Wirksamkeit der Arbeit in den Kon-
fliktanlaufstellen. 

Grundsätzlich ergeben sich in der Zusammenarbeit 
folgende fokussierte Verantwortlichkeiten: 

Das Dekanat trägt gemäß Dekanatsstatut Sorge dafür, 
dass Konfliktanzeigen aufgenommen werden und eine 
Bearbeitung gemäß der Ausführungsbestimmung der 
Konfliktanlaufstellen erfolgt. 

Die Beratungsdienste stellen für das fachliche zusätzli-
che Unterstützungsangebot Beratende zur Verfügung. 
Sie sind gemäß der Abstimmung in den jeweiligen Deka-
naten Ansprechpersonen für Fragen zum Thema Bera-
tung und bieten konkrete Beratungsunterstützung in den 
Konfliktanlaufstellen an. 

Bei der Leitung der Beratungsdienste liegt die fachli-
che Verantwortung für die Beratung sowie die Verantwor-
tung für den Aufbau der notwendigen Ressourcen und 
Kompetenzen, um die Mitarbeitenden in den Konfliktan-
laufstellen wie auch die Konfliktparteien gut beraten und 
unterstützen zu können. 

Die Leitung des Konflikt- und Beschwerdemanage-
ments im Erzbischöflichen Generalvikariat fördert den 
Aufbau, die Pflege, die Öffentlichkeitsarbeit, das Re-
porting und die Evaluation/Weiterentwicklung der Kon-
fliktanlaufstellen und trägt Sorge für die notwendige Ver-
netzung der Ebenen. Sie ist zuständig für strukturelle Fra-
gen.

Die Leitung des Konflikt- und Beschwerdemanage-
ments im Erzbischöflichen Generalvikariat und die Lei-
tung der Beratungsdienste vereinbaren ihre Zusammen-
arbeit gemäß ihrer jeweiligen Verantwortung.

Die konkreten, nachvollziehbaren Operationalisierun-
gen von Kommunikation, Zusammenarbeit und Verant-

wortungen sind in den Ausführungsbestimmungen zur 
Rahmenordnung der Konfliktanlaufstellen formuliert.

5. Adressat

Die Unterstützungsleistung der Konfliktanlaufstellen 
richtet sich vorrangig an alle, die in der Pastoral tätig sind 
(Einzelpersonen, Gemeindemitglieder, Gremien, Grup-
pen, Vereine, Teams …), unabhängig davon, ob sie 
hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig sind, und an alle, 
die ein Anliegen in diesem Sinne haben.

Die Dienstleistung kann bei Konflikten zwischen Ehren-
amtlichen und Hauptberuflichen, Hauptberuflichen und 
Hauptberuflichen sowie Ehrenamtlichen und Ehrenamtli-
chen in Anspruch genommen werden. Das Angebot rich-
tet sich zudem an alle Personen, die ihr Interesse im 
kirchlichen Bereich vertreten haben wollen. 

6. Auftrag und Beratungsgegenstand der Konfliktan-
laufstellen

Die Konfliktanlaufstellen sind ein Angebot, um mittlere 
und kleinere Konflikte zu bearbeiten, die in einem Bera-
tungsumfang von ein bis drei Gesprächen zu klären sind. 
Bereits eskalierte Konflikte oder Konflikte mit einer Viel-
zahl von Konfliktbeteiligten gehören nicht in das Aufga-
benfeld der Konfliktanlaufstellen und werden wie bisher 
über diözesane Stellen bearbeitet.

Konflikte, die im Rahmen der Konfliktanlaufstellen 
nicht gelöst werden können, werden an die Leitung des 
Konflikt- und Beschwerdemanagements übermittelt, um 
die verantwortliche Stelle für die Weiterbearbeitung zu er-
mitteln.

7. Fortbildung / Zusammenarbeit mit der Personalent-
wicklung

Mit den Konfliktanlaufstellen wird das Ziel verfolgt, die 
Kompetenz im Umgang mit Konflikten zu fördern und zu 
erweitern. In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen 
für die Personalentwicklung im Erzbischöflichen General-
vikariat wird diese Kompetenz auf Bistums-, Dekanats- 
und Ortsebene ausgebaut werden. 

8. Öffentlichkeitsarbeit / Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Kommunikation im Erzbischöflichen Generalvikariat 

Die Konfliktanlaufstellen werden aktiv beworben und 
der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Die Zuständigkeit 
liegt in der Verantwortung der Leitung Beschwerde- und 
Konfliktmanagement in Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Kommunikation im Erzbischöflichen Generalvikariat.

9. Reporting / Lernende Organisation

Über die Arbeit der Konfliktanlaufstellen erstellt die Lei-
tung Beschwerde- und Konfliktmanagement jährlich ein 
Report, der neben einer quantitativen Erfassung der 
Dienstleistung die Themen dokumentiert. Die Zusam-
menstellung dieser Themen dient gemäß dem Zukunfts-
bild dem Anliegen einer lernenden Organisation (Zu-
kunftsbild S. 99). 

10. Evaluation

Die Konfliktanlaufstellen werden bis Ende 2021 fortlau-
fend evaluiert.
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11. Projektphase

Diese Ordnung wird mit Wirkung vom 1. Februar 2020 
für die Dauer von 2 Jahren bis zum 31. Januar 2022 ad 
experimentum in Kraft gesetzt. 

Paderborn, 8. Januar 2020

L. S.

Generalvikar

Gz.: 1.210/1931/2/1-2019

Nr. 10. Hinweise zur Durchführung der Misereor-
Fastenaktion 2020

Die 62. Misereor-Fastenaktion steht 2020 unter dem 
Leitwort „Gib Frieden!“. In Syrien und den umliegenden 
Ländern unterstützt Misereor die Partnerorganisationen 
dabei, Not zu lindern und ein friedliches Miteinander in 
dieser Region wieder aufzubauen. Dafür sind Bildung, 
gesundheitliche Basisdienste und psychosoziale Beglei-
tung wichtig. Die Fastenaktion reiht sich in das gemein-
same Jahresthema „Frieden“ der katholischen Hilfswerke 
und (Erz-)Diözesen ein. Die Materialien zur Fastenaktion 
erschließen das Thema, stellen die Arbeit der Partner in 
Syrien und im Libanon vor und geben Hinweise zur prak-
tischen Umsetzung.

Die Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonntag, 
dem 1. März 2020, im Bistum Erfurt eröffnet. Gemeinsam 
mit Bischöfen, Partnerinnen und Partnern aus Syrien und 
dem Libanon sowie den Gläubigen aus der Diözese feiert 
Misereor um 10.00 Uhr im Erfurter Dom einen Gottes-
dienst, der live in der ARD übertragen wird.

Auf dem Aktionsplakat zur Fastenaktion zeigt Misereor 
die Syrerin Anoud Raslan, die mit ihren Töchtern in den 
Libanon geflüchtet ist. Bitte hängen Sie das Plakat gut 
sichtbar in Ihrer Gemeinde, z.  B. im Schaukasten oder 
am Schriftenstand, aus, und versehen Sie den Opfer-
stock in Ihrer Kirche mit dem Misereor-Opferstockschild.

Das Misereor-Hungertuch „Mensch, wo bist Du“ des 
Flensburger Künstlers Uwe Appold lädt mit zahlreichen 
Begleitmaterialien zu Reflexion und Auseinandersetzung 
ein. Das Hungertuch ist in zwei Größen zum Aushang im 
Kirchenraum, Pfarrheim oder in der Schule bestellbar.

Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur 
Gestaltung von Gottesdiensten während der Fastenzeit. 
Kreuzweg-Hefte sind für Erwachsene und Kinder separat 
bestellbar.

Der Misereor-Fastenkalender 2020 und das Fastenbre-
vier (www.fastenbrevier.de) laden ab Aschermittwoch ein, 
die Fastenzeit für sich oder mit der Familie aktiv zu ge-
stalten. Viele Gemeinden bieten am Misereor-Sonntag, 
dem 29. März 2020, ein Fastenessen zugunsten von Mi-
sereor-Projekten an.

Die Kinderfastenaktion hält zahlreiche Anregungen und 
Angebote zur Gestaltung der Fastenzeit in Kindergarten, 
Grundschule und Gemeinde bereit: www.kinderfastenak-
tion.de.

Die Jugendaktion von Misereor und BDKJ will zeigen, 
dass wahrer Frieden aus dem Miteinander einzelner Men-
schen entsteht: www.jugendaktion.de.

In jeder Pfarrgemeinde können Sie mit einer Tasse fair 
gehandeltem Kaffee die Misereor-Fastenaktion unterstüt-
zen, nutzen Sie dazu den bundesweiten „Coffee Stop“-
Tag am Freitag, dem 27. März 2020.

Am 4. Fastensonntag, dem 22. März 2020, soll in allen 
katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen 
Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen werden. Le-
gen Sie bitte die Opfertütchen zu den Gottesdiensten 
aus.

Am 5. Fastensonntag, dem 29. März 2020, wird mit der 
Misereor-Kollekte um Unterstützung der Projektarbeit der 
Partner in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika ge-
beten. Für spätere Fastenopfer sollte das Misereor-Schild 
am Opferstock bis zum Sonntag nach Ostern stehen blei-
ben. Das „Fastenopfer der Kinder“ soll gemeinsam mit 
der Gemeindekollekte überwiesen werden. Es ist aus-
drücklicher Wunsch der Bischöfe, dass die Kollekte zeit-
nah und ohne Abzug von den Gemeinden über die Bis-
tumskassen an Misereor weitergeleitet wird. Eine pfarrei-
interne Verwendung der Kollektengelder, z. B. für eigene 
Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Misereor ist 
den Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald 
das Ergebnis Ihrer Kollekte vorliegt, geben Sie es bitte 
der Gemeinde mit einem herzlichen Wort des Dankes be-
kannt.

Fragen zur Fastenaktion beantwortet gerne das „Team 
Fastenaktion“ bei Misereor, Tel.: 02 41 / 4 42-4 45, E-Mail: 
fastenaktion@misereor.de. Informationen finden Sie auf 
der Misereor-Homepage www.fastenaktion.de. Dort ste-
hen viele Materialien zum kostenlosen Download bereit.

Materialien zur Fastenaktion können bestellt werden 
bei: MVG, Tel.: 02 41 / 47 98 61 00, E-Mail: bestellung@ 
eine-welt-shop.de und www.misereor-medien.de.

Nr. 11. Verordnung zur Aufhebung des Statuts zur 
Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den katholischen Kinder-
tageseinrichtungen im Erzbistum Paderborn 
vom 16. September 2011

§ 1

Das „Statut zur Fort- und Weiterbildung für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den katholischen Kindertages-
einrichtungen im Erzbistum Paderborn“ vom 16. Septem-
ber 2011 (KA 2011, Nr. 122.) wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit ihrer Unterzeichnung in 
Kraft.

Paderborn, 7. Januar 2020

L. S.

Generalvikar

Gz.: 2.106/3347/4/1-2019
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